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Glattalbahn – Lebensader in der Netzstadt Glattal 
 

 

Von der Agglomeration zur ‚Netzstadt Glattal’ 

Die Agglomeration Zürich Nord / Mittleres Glattal ist eine Region, die den nördlichen Teil der Stadt Zürich 
und die nördlich davon liegenden Peripherie-Städte und -Gemeinden – inklusive dem Flughafen Zürich-Klo-
ten – umfasst. Das Gebiet verzeichnet seit dem Beginn der 60er Jahre ein überaus dynamisches Wachstum. 
Gründe für den ‚Wachstumserfolg’ der Region liegen bei der unmittelbaren Nähe zur Metropole Zürich, zum 
Flughafen Zürich Kloten und bei der hervorragenden Anbindung an die wichtigsten Strassen- und Bahnver-
kehrsachsen der Schweiz. Diese Standortgunst macht das Gebiet zum bevorzugten Standort für viele natio-
nal und international operierende Unternehmungen. Trotz der intensiven Nutzung und den damit verbunde-
nen Belastungen, insbesondere die Lärmbelastung durch den Flugverkehr verzeichnet die Region auch bei 
den Einwohnerzahlen ein stetiges Wachstum. 

Das Mittlere Glattal wird auch als ‚Netzstadt im Glattal’ oder die ‚Glattalstadt’ bezeichnet. Der Begriff um-
schreibt dabei in erster Linie das angestrebte Entwicklungsziel der Siedlungsstruktur. Tatsache ist, das Mitt-
lere Glattal ist auf dem Weg, sich zu einem der grössten zusammenhängenden Siedlungsgebiete ausserhalb 
der ‚klassischen’ Schweizer Städte wie Zürich, Basel, Genf oder Lugano zu entwickeln. Mit heute 150'000 
Einwohnern und 125'000 Arbeitsplätzen ist die Netzstadt Glattal tatsächlich das viertgrösste zusammenhän-
gende Siedlungsgebiet der Schweiz. In der Agglomeration befinden sich zudem die grössten Reserven an 
Baukubaturen im Kantons Zürich. Als Beispiel sei hier das 67 Hektar grosse Stadtentwicklungsgebiet ‚Glatt-
park’ in Opfikon erwähnt. 
 

Kapazitätsengpässe bei der Verkehrsinfrastruktur 

Die dynamische Entwicklung und die damit verbundene Wirtschaftskraft des Mittleren Glattals haben auch 
ihre Schattenseiten. An der Peripherie der ‚alten’ Glattaldörfer entstand ein heterogenes Flickwerk (Patch-
work) an neuen dicht genutzten Wohn-, Arbeitsplatz- und Dienstleistungszentren. Der Bezug zu den traditio-
nellen Dorf- und Quartierzentren ging mehr und mehr verloren, ohne dass neue verbindende Elemente hin-
zukamen. Die Mobilitätsbedürfnisse wuchsen. Die Distanzen zu den Stationen des leistungsfähigen S-Bahn 
Netzes nahmen zu. Die Folge sind Verkehrsstaus, überfüllte Busse in den Stosszeiten und ausgestorben 
wirkende Quartiere nach Arbeitsschluss. 
 

Initiative der Standortgemeinden 

1990 erkannten die Präsidenten der Glattal Gemeinden den Handlungsbedarf. Sie gründeten die Interes-
sengemeinschaft ‚Zukunft Glattal’ und formulierten die Ziele einer gemeindeübergreifenden Entwicklungspo-
litik. Ein wichtiges Fazit dabei war, dass das Siedlungspotenzial der Region nur dann sinnvoll nutzbar ist, 
wenn parallel dazu ein adäquater Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen erfolgt. Mit Blick auf die nachhaltige 
Erhaltung der Lebensqualität stand dabei der Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots klar im Vorder-
grund. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, die Agglomeration des Mittleren Glattals mit einem soge-
nannten ‚Mittelverteiler’, einem leistungsfähigen öffentlichen Transportmittel für mittlere Distanzen zu ver-
netzen.  



Unterstützung durch den Kanton 

Beim Kanton Zürich stiess die Idee des neuen Mittelverteilers auf fruchtbaren Boden. Man befand sich mit-
ten in der Revision des kantonalen Richtplans und man suchte nach den richtigen politischen Strategien, um 
die Lebensqualität in den wirtschaftlich attraktiven ‚Boomregionen’ des Kantons nachhaltig zu fördern. Drei 
politische Strategien wurden der Glattalbahn schliesslich zu Grunde gelegt. Zum einen soll die weitere 
Siedlungsentwicklung gemäss dem kantonalen Richtplan 1995 durch das Verdichten von bestehenden 
Siedlungsgebieten erfolgen. Ein neues, zusätzliches öffentliches Verkehrssystem soll zum andern das be-
stehende Verkehrsangebot erweitern und die angestrebte Siedlungsverdichtung erschliessungsmässig er-
möglichen. Drittens soll die Verkehrsinfrastruktur zeit- und bedarfsgerecht bereit stehen, um Leistungseng-
pässe zu vermeiden und der erwünschten Siedlungsentwicklung sogar Impulse zu verleihen.  

 

Wirtschaftlich optimierte Linienführung 

Bevor die Glattalbahn in den kantonalen Richtplan 1995 eingetragen werden konnte, brauchte es eine kon-
krete Linienführung. 1992 erteilte der Zürcher Verkehrsverbund ZVV den Auftrag, diese zu evaluieren. Die 
Ankerpunkte des künftigen Glattalbahn Netzes waren gesetzt. Es waren die beiden Fernverkehr Bahnhöfe 
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen sowie die Stationen der 
Zürcher S-Bahn in den Glattal Gemeinden. Zwischen den Bahnstationen wurde für die Glattalbahn eine 
Streckenführung und ein Haltestellennetz gesucht, welches eine optimale Wirtschaftlichkeit erwarten liess. 
Zwei Streckenäste waren das Resultat: Der eine führte vom Flughafen nach Zürich Oerlikon. Der zweite 
Streckenabschnitt ist als Tangentialverbindung entlang der nördlichen Peripherie von Zürich konzipiert und 
erschliesst unter anderem das Zentrum Glatt, das grösste Einkaufszentrum der Schweiz (Bilder 1+ 3). 
 

Bild 1: Gesamtsystem 
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Die Aufgabe, innerhalb der bestehenden Verkehrs- und Stadtstrukturen ausreichend Platz für das rund 7 
Meter breite Trassee der Glattalbahn zu finden, stellte hohe planerische und technische Anforderungen. 
Wenn immer möglich wurden bestehende Strassenräume oder Strassenachsen genutzt. Auf zwei von ins-
gesamt 13 Kilometern muss die Glattalbahn von der Stadtebene auf ein anderes Niveau, d.h. auf Tunnel 
oder Viadukte ausweichen. Das Ziel einer durchgehenden Eigentrassierung wurde dabei zu 100 Prozent er-
reicht. Mischflächen mit anderen Verkehrsträgern bestehen lediglich noch im Bereich der Haltestellen sowie 
bei Kreuzungen (Bild 4). 

 

Konventionelle Stadtbahn statt futuristisches Transportmittel 

Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Glattalbahn war die Wahl des bestgeeigneten Transport-
systems. 1996 wurde diese Evaluationsaufgabe in Angriff genommen. Als beste Variante erwies sich das 
System einer ‚meterspurigen, grundsätzlich eigentrassierten, bei Bedarf aber mischflächenverträglichen 
,Stadtbahn’. Für den Laien übersetzt bedeutete das schlichtweg eine normale – wenn auch moderne –  
Schmalspurbahn, wie man sie in der Agglomeration von Zürich mit der Forchbahn, der Sihltalbahn oder 
Bremgarten-Dietikon-Bahn bereits kennt. Nicht wenige haben erwartet oder sich sogar gewünscht, dass für 
die ‚Boomregion’ des Mittleren Glattals auch ein futuristisches System wie eine Hochbahn oder gar eine 
Magnetschwebebahn vorgeschlagen wird. Der breit angelegte Systemvergleich sprach jedoch eine deutliche 
Sprache. Die klaren Vorteile der Strassenbahn liegen bei ihrer Etappierbarkeit sowie der optimalen Vernetz-
barkeit mit den bereits bestehenden öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region; insbesondere mit dem Tram-
netz der Stadt Zürich. Während der Projektentwicklung erwies sich der Zwang zur Neugestaltung des öffen-
tlichen Raumes unter Einhaltung der gesamtverkehrlichen Anforderungen (Leistungsfähigkeit) als Chance. 
Die Haltestellen all dieser Stadtbahnsysteme liegen auf der Stadt- und damit auch auf der Fussgänger-
ebene. Sie bieten den Fahrgästen damit den optimalsten Erreichbarkeits- und Zugangskomfort. Bei den Kos-
ten ergaben sich ebenfalls keine Vorteile. Hinzu kam, dass die technischen Risiken und Unwägbarkeiten bei 
einem futuristischen Transportsystem viel höher eingeschätzt wurden als bei einer konventionellen Strassen-
bahn. 

 

Städtebauliche Impulswirkung 

Zusätzlich zu den Transport- und Verbindungsaufgaben rückte mit der gewählten Linienführung eine weitere 
wichtige Funktion der Glattalbahn in den Vordergrund. Mit der ‚Perlenschnur’ des Trassees und den 20 
neuen Haltestellen im Mittelpunkt der Entwicklungszentren eröffnete sich nämlich die Chance, öffentliche 
Räume neu zu gestalten und eine markante, städtebauliche Leitlinie in die Netzstadt Glattal zu legen. In den 
Standortgemeinden löste die Glattalbahn in der Folge oft die entscheidenden Impulse aus, um die Entwick-
lungsvisionen wichtiger Quartierzentren verbindlich zu konkretisieren. Eine eindrucksvolle Reihe bereits ab-
geschlossener oder sich noch in Arbeit befindlicher Masterpläne entlang des Trassees zeugt von der ge-
stalterischen Impulswirkung der Glattalbahn. 

 

Vom Bahn- zum Gesamtverkehrsprojekt 

Die Systemevaluation deckte eine weitere wichtige Funktion der Glattalbahn auf, jene eines integralen 
Schlüsselelements in einem Gesamtverkehrssystem. Im Rahmen des politischen Entscheidungsprozesses 
und der damit verbundenen Projektoptimierung entwickelte sich das Vorhaben der Glattalbahn mehr und 
mehr zu einem Gesamtverkehrsvorhaben für die Netzstadt Glattal. 



So enthielt die Finanzierungsvorlage, welche dem Zürcher Stimmvolk anfangs 2003 zur Abstimmung vorlag, 
neben dem Stammnetz der Glattalbahn auch eine Reihe von ergänzenden Verkehrsinfrastruktur-Projekten, 
wie Strassen- und Knotenergänzungen sowie Massnahmen im Velo- und Fussgängerwegnetz (Bild 1). 

 

Erfolgsfaktoren der Glattalbahn 

Nur gerade 16 Jahre liegen zwischen den ersten Ideen zum neuen Mittelverteiler und der Eröffnung der 
ersten Etappe der Glattalbahn im Dezember 2006. Eine bemerkenswert kurze Zeit für ein derart komplexes 
Grossprojekt. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren, die diese kurze Entwicklungszeit möglich machten, zählen 
folgende Punkte: 

 Es waren die Standortgemeinden selbst, die den Bedarf für das neue öffentliche Verkehrsmittel frühzei-
tig erkannten und in der Folge über alle Projektierungsphasen hinweg in den Entwicklungsprozess mit 
eingebunden waren. 

 Seit 1998 liegt die Projektverantwortung für die Glattalbahn bei den Verkehrsbetrieben Glattal VBG. Das 
marktverantwortliche Unternehmen, ist eng mit der Region verbunden – die Standortstädte und -gemein-
den sind Aktionäre der VBG und im Verwaltungsrat vertreten – und für das Angebot im öV verantwort-
lich. 

 Das konsequente Vorgehen nach dem Motto ‚vom Groben zum Detail’, welches zuerst die Grundsatz-
fragen nach dem ‚Was’ und ‚Warum’ und erst anschliessend das ‚Wo’, die Lokalisierung der Haltestellen 
und des Trassees beantwortet. Im dritten Schritt wurde das ‚Wie’, die Ausgestaltung der Glattalbahn de-
finiert. 

 Der offene Blickwinkel auf den Gesamtverkehr. Der Langsamverkehr, der motorisierte Individualverkehr 
und der öffentliche Verkehr wurden während des Prozesses immer als gleichberechtigte Systemkompo-
nenten verstanden. 

 Die offene und agierende Kommunikation und der kooperative Planungsprozess. 

 Die neuen Rechtsgrundlagen aus der nationalen Bahnreform 1 und das neue Bundesgesetz über die 
Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren aus dem Jahre 2000. Dass wir diese entspre-
chenden Verfahren mit der Glattalbahn sozusagen als Pilotverfahren durchlaufen haben, bedeutete für 
die Projektbeteiligten anspruchsvolles Neuland. Die Verfahren brachten aber auch Motivation und viel 
Elan auf Seiten der Bewilligungsinstanzen. Die Erfahrungen waren auf jeden Fall positiv und die Ver-
fahren trugen dazu bei, mit dem ehrgeizigen Terminfahrplan der Glattalbahn auf Kurs zu bleiben.  

 

Nachhaltigkeit als Innovationsquelle 

Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren der Glattalbahn mit ihrer Funktion als Lebensader der Netzstadt Glattal 
zählte aber sicher die Tatsache, dass die Nachhaltigkeit von Beginn weg als oberster Projektierungsgrund-
satz definiert wurde. Das überdachende Entwicklungsziel ist die Erhaltung und Förderung der Lebensquali-
tät. Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat der VBG zu Beginn des Projektierungsprozesses die in 
Bild 2 dargestellten Qualitätsmerkmale beschlossen. Das Werthaltungs-Sechseck basiert auf dem Nach-
haltigkeitsdreieck mit den Zielsetzungen der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verträglichkeit. Im 
Glattalbahn-Projekt wurde das Dreieck um die zusätzlichen Eckwerte Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Ge-
brauchstauglichkeit erweitert. Im Optimierungsprozess gelten alle Teilprojekte und Module jeweils dann als 
erfolgreich abgeschlossen, wenn alle sechs Aspekte gleichwertig berücksichtigt sind, d.h. wenn die Eck-
punkte auf einem virtuellen Kreis liegen. Die Optimierungsprozesse im Rahmen der kooperativen Planung 
trugen massgeblich dazu bei, dass sich die Glattalbahn heute als innovatives und zukunftsgerichtetes Pro-



jekt präsentiert. Damit ist es auch gelungen, die ihr von Beginn weg zugedachte Rolle als wichtige Lebens-
ader im urbanen Lebensraum der Netzstadt Glattal zum Tragen zu bringen. 

 

 

 

 
Bild 2: Werthaltungs-Sechseck 

 

 

1990 Die Gemeinden Dübendorf, Wallisellen, Opfikon und 
Kloten diskutieren erste Ideen für ein neues öffentliches 
Verkehrsmittel im Mittleren Glattal. 

1992 Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV erteilt den Auftrag, 
die Grundlagen sowie die mögliche Trasseeführung für 
das neue öffentliche Verkehrsmittel zu ermitteln. 

1995 Das Trassee für das neue öffentliche Verkehrsmittel 
wird im kantonalen Richtplan eingetragen. 

1996 Der Verkehrsrat des Kantons Zürich entscheidet über 
die Systemwahl: Die Glattalbahn soll in Form einer 
'meterspurigen, mischflächenverträglichen Stadtbahn', 
und damit kompatibel zum Tram der Stadt Zürich reali-
siert werden. 

1998 Die Verkehrsbetriebe Glattal VBG übernehmen die Ge-
samtprojektleitung für die Glattalbahn, dies im Auftrag 
der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. 

1999 Das Vorprojekt ist abgeschlossen und dient als Grund-
lage für das Infrastrukturkonzessionsgesuch. 

2001 Der Bundesrat erteilt der VBG am 28. März die Konzes-
sion für Bau und Betrieb der Glattalbahn.  

2001 Das Bauprojekt ist abgeschlossen. 

 

2002 Der Zürcher Kantonsrat beschliesst, die Glattalbahn 
im Rahmen eines Gesamtverkehrsprojektes zusam-
men mit Strassenausbauten und -anpassungen zu 
realisieren. 

2002 Das Bauprojekt der Glattalbahn liegt in den Standort-
gemeinden öffentlich auf. 

2003 Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich nehmen 
die Vorlage zur Finanzierung der Glattalbahn sowie 
der ergänzenden Infrastrukturvorhaben mit einem Ja-
Stimmenanteil von 66,6 Prozent an. 

2004 Das Bundesamt für Verkehr erteilt der VBG am 27. 
Januar die Plangenehmigung für den Bau der Glat-
talbahn. 

Herbst  Der Bau der ersten Glattalbahn Etappe zwischen 
2004 Messe/Hallenstadion und Zürich Auzelg wird in An-
 griff genommen. 

Ende  Die erste Etappe der Glattalbahn zwischen Messe / 
2006 Hallenstadion und Zürich Auzelg nimmt ihren Betrieb 
 auf. 

Ende Die zweite Etappe zwischen Ambassador und Zürich 
2008 Flughafen nimmt ihren Betrieb auf (Planung). 

Ende Die dritte Etappe zwischen Zürich Auzelg und Zürich 
2010 Stettbach geht in Betrieb  (Planung). 

 
Bild 3: Meilensteine des Glattalbahn-Projekts 



Länge der Neubaustrecke 12,7 Kilometer 

Viadukte 1,8 Kilometer 

Tunnel  0,4 Kilometer 

Spurweite 1'000 mm (Doppelspur) 

Neue Haltestellen 20 

Linien 3 

Ausbauetappen 3 

Haltestellenabstand  Ø  600 Meter 

Anschlüsse Verknüpfung mit dem Tramnetz der Stadt Zürich, mit 10 S-Bahnlinien (im Endausbau 15) 
an 6 S-Bahnhöfen, Anschlüsse an den Fernverkehr in Zürich Flughafen und Zürich Oerli-
kon, an den internationalen Luftverkehr am Flughafen Zürich 

Fahrpläne  7,5- (Spitzenzeiten) / 15-Minutentakt je Linie 

Betriebliche Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit ca. 25 km/h 

Rollmaterial modernstes Rollmaterial der Verkehrsbetriebe Zürich VBZ  

Investitionen  537 Mio.  Franken für das Stammnetz der Glattalbahn Netz 
115 Mio.  Franken für ergänzende Stadt- und Verkehrsinfrastrukturen 

 
Bild 4: Eckdaten der Glattalbahn 

 

 
Verkehrsbetriebe Glattal VBG 
Dr. Andreas Flury 
Direktor der Verkehrsbetriebe Glattal VBG und Gesamtprojektleiter Glattalbahn 
Sägereistrasse 24 
8152 Glattbrugg 
www.glattalbahn.ch 
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Prozess- und Verfahrensmanagement — Umgang mit Auflagen 
 
 

1. Ausgangslage 
 
 
Das Plangenehmigungsverfahren für die Glattalbahn richtet sich nach folgender rechtlichen Basis: 
 
- Eisenbahngesetz, insbesondere Art. 18 ff 
- Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen 
- Eisenbahnverordnung mit zugehörigen Ausführungsbestimmungen 
- Richtlinien des BAV (Anforderungen an Planvorlagen sowie die Sachverständigenrichtlinie) 
- Kantonale Gesetze (insbesondere das Planungs- und Baugesetz sowie das Strassengesetz) werden 

durch das eisenbahnrechtliche Verfahren berücksichtigt, haben aber keine eigene Verfahrenswirksam-
keit und wirken subsidiär (z.B. §37 Strassengesetz für die Bewilligung für die Inanspruchnahme öffentli-
cher Strassen).  

 
Um ein solches Vorhaben mit komplexen Verfahrensstrukturen beherrschen zu können, ist eine abge-
stimmte Verfahrensstrategie äusserst hilfreich, ja sogar unverzichtbar. 
 
Erleichternd wirkte dabei das Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfah-
ren vom 18.06.1999 (Inkrafttreten also im Laufe der Projektbearbeitung!). Danach wirkt das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) als Leitbehörde und koordiniert alle bewilligungsrelevanten Prozesse innerhalb der Bundes-
stellen und der kantonalen Verwaltungsstellen. 
 
Sowohl das vorgelagerte Konzessionsverfahren wie auch das eigentliche Plangenehmigungsverfahren 
wurde mit den zuständigen Stellen beim Kanton Zürich und dem Verantwortlichen für das Verfahren beim 
BAV frühzeitig abgesprochen und vereinbart. 
 

VBG
(Gesuchstellerin)

VBG

BR

BAV

(Leitbehörde)

Vernehmlassungsverfahren 
bei Bundesstellen

Beurteilung UVB BUWAL
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AFV
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Zulassungsverfahren
( §27 Str G )

Vernehmlassungsver-
fahren (Art. 6 VKE )

Anhörung zur 
Beurteilung UVBKa

nt
on

Zü
ric

h

VBG Stellungnahmeverfahren zu
Vorprojekt

Stellungnahmeverfahren zu
Vorprojekt

(freiwilliges )
Stellungnahmeverfahren

Infrastruktur-
Konzessions-Verfahren
(gem. Art. 6 EBG)

 
Bild 1: Beispiel Verfahrensmanagement (Konzessionsverfahren) 
 
Nach der rein verfahrensmässigen Klärung galt es, die einzelnen Prozesse auch auf der Zeitachse festzule-
gen. Die hinreichend bekannten Schwierigkeiten bei der Abschätzung von Bearbeitungsdauern und Ent-
scheidungsfristen dürfen die Projektleitung nicht davon abhalten, auch die Verfahren sauber und konsequent 
zu planen und den Verlauf zu überwachen. So kann sichergestellt werden, dass die Beteiligten Stellen 
ebenfalls zielorientiert mitwirken können. 



 

 

2. Plangenehmigungsverfügung 
 
 
Die Plangenehmigungsverfügung des Bundesamts für Verkehr (BAV) vom 27.01.2004 erfolgte gestützt auf 
350 Einzeldokumente und Pläne des Bauprojektes der Glattalbahn sowie nach Berücksichtigung von 141 
Einsprachen aus der öffentlichen Planauflage mitsamt den im Verlaufe der selbständig durchgeführten Ein-
spracheverhandlungen erzielten Einigungen oder Teilvergleichen.  
Der entscheidende Satz in der Plangenehmigungsverfügung lautet: 
 

"Die Planvorlage der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) vom 6. März 2002 betreffend Stadtbahn 
Glattal, enthaltend folgende mit Genehmigungsvermerk zu versehende Unterlagen: [...] wird 
mit diversen Projektänderungen / Projektanpassungen sowie mit den nachfolgenden Vorbe-
halten und Auflagen genehmigt." 
 

Die "nachfolgenden Vorbehalte und Auflagen" sind auf 18 (!) Seiten der Verfügung aufgeführt. Allein die 
zurzeit im Bau befindliche Etappe 1A1 ist durch 251 Auflagen betroffen. Diese Auflagen stammen aus unter-
schiedlichen "Quellen": 
 
- Durch die VBG selbst beantragte Projektänderungen (Projektverbesserungen zwischen dem Stand des 

Bauprojektes und dem Zeitpunkt der Genehmigung) 
- Vorbehalte aus noch einzuholenden spezifischen Bewilligungen (z.B. aus dem Umweltschutzgesetz 

oder baupolizeilicher Vorschriften) 
- Technische Auflagen der Fachstellen des BAV 
- Stellungnahmen von kantonalen Stellen und Bundesstellen 
- Sonderbewilligungen des BAV (z.B. Rodungsbewilligungen) 
- Einsprachen aus der öffentlichen Planauflage 

 
Der Gesamtprojektleitung stellten sich aufgrund dieser Tatsache folgende Fragen: 
 
- Wie können diese ganzen Auflagen überblickt werden? 
- Was ist zu tun, damit diese Auflagen zeit- und fachgerecht bearbeitet werden können? 
- Wer bearbeitet die Auflagen? 
- Wie kann die Erfüllung der Auflagen überwacht und dokumentiert werden? 
- Welche Nachweise der Auflagenerfüllung sind gegenüber dem BAV zu erbringen? 

 
 

3. Wege zur Beherrschung der Auflagen 
 
 
Als erstes musste die Gesamtprojektleitung sich einen Überblick über die Auflagen verschaffen. Dazu wur-
den die Stabstellen Projektmanagement, Landerwerb und Umwelt beigezogen. Innerhalb dieser "Kopforga-
nisation" innerhalb der Projektorganisation Glattalbahn wurde ein Konzept für den Umgang und die Beherr-
schung der Auflagen erarbeitet. Das Konzept umfasste folgende Aspekte: 
 
- Überwachung einzelner Auflagen und nicht nur der gesamten Verfügung 
- Jede Auflage wird triagiert und durch mehrere Parameter charakterisiert 
- Die Auflagen sollen in einer Datenbank erfasst und verwaltet werden 
- Die Auflagen sind zur Bearbeitung einer fachlich dafür zuständigen Stelle der Projektorganisation zuge-

wiesen und zu "übergeben". 
 
Als Hilfreich erwies sich die bereits bei der Einsprachenbehandlung angewandte analytische Methode im 
Umgang mit Einsprachepunkten und Anträgen. Die dabei gemachten Erfahrungen konnten bestens adaptiert 
werden. Da bereits sämtliche Einsprachen nach bestimmten Kriterien triagiert und erfasst wurden, waren die 
Punkte, welche für die nächsten Projektphasen ein erhöhtes Risiko darstellten, bereits bekannt. Als Haupt-
merkmale bei den Einsprachen waren die materiellen Projekteinsprachen sowie die Entschädigungsforde-
rungen zu beachten. Dabei ist die unterschiedliche Wirkung der einzelnen Risikofaktoren zu beachten: Wäh-
rend die reinen Entschädigungsforderungen für die weiteren Projektierungsschritte und die anschliessende 
Ausführungsphase keine terminlichen Konsequenzen, wohl aber finanzielle Folgen haben konnten, sind die 
materiellen Einwände geeignet, empfindliche Projektverzögerungen zu verursachen, falls keine freihändige 
Einigung erzielt werden kann und der Einsprecher seine Rechtsmittel bis zum Bundesgericht ausschöpft. 



 

 

Die rein technischen Auflagen haben meist mehr oder weniger aufwändige Nachweise und Genehmigungs-
schritte zur Folge. Somit müsste im Falle von Versäumnissen mit Verspätungen bei der Genehmigung von 
Komponenten oder Bauverfahren und damit einher gehenden Bauverzögerungen gerechnet werden.  
 
Das BAV kontrolliert die Umsetzung der Auflagen während der Projektphase nicht. Es wird aber konkret 
erwartet, dass der Bauherr die Einhaltung der Auflagen und die Umsetzung der daraus notwendigen Mass-
nahmen selbst sicherstellt. 
 
Die operative Führung des eingerichteten, datenbankgestützten Auflagenmanagements wurde dem Stab 
Projektmanagement übertragen. Das verwendete Instrument musste einen sicheren Umgang aller Beteilig-
ten mit den Auflagen ermöglichen und den administrativen Bearbeitungsaufwand minimieren. 
 
Mit dem Standardprodukt MS-Access konnte eine einfach zu handhabende Lösung entwickelt werden, aus 
welcher auch leicht und schnell Auswertungen erstellt werden können, die als Führungsdokumente dienen: 
 

 
Bild 2: Auszug aus der Überwachung von Auflagen (Access-Auswertung) 
 
Dank diesen schnell verfügbaren Informationen ist der Überblick über den Stand der Erledigung der Aufla-
gen leicht zu behalten. Die Auflagen sind zudem ein Berichtspunkt in den quartalsweisen Controllingberich-
ten an den Verwaltungsrat der VBG und das BAV. 
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Bild 3: Auszug aus dem Statusbericht an den VR VBG und das BAV 



 

 

4. Besonderheiten bei den Auflagen aus den Einsprachen 
 
 
Die Auflagen aus den Einsprachen müssen in technische Lösungen umgesetzt werden, welche von den Ein-
sprechern akzeptiert werden können. Diese Aufgabenstellung fordert das Zusammenwirken von verschiede-
nen Stellen aus der Projektorganisation: Nebst den Spezialisten für den Landerwerb sind insbesondere die 
Projektverfasser gefordert. Sie müssen machbare und finanziell tragbare Lösungen erarbeiten, die den Be-
dürfnissen und Vorstellungen der Einsprecher (Eigentümer der durch den Bau betroffenen Grundstücke) so-
weit entsprechen, dass diese sich damit einverstanden erklären können.  
 
Die Einsprecher geniessen den ihnen zustehenden Rechtsschutz, dürfen ihn aber nicht rechtsmissbräuchlich 
verwenden, um die Bauarbeiten zu verzögern versuchen. Falls keine Einigung zwischen der Bauherrschaft 
und den Einsprechern erzielt werden kann, wird das Geschäft im Falle von Entschädigungsforderungen an 
die eidgenössischen Schätzungskommission verwiesen. Bei Uneinigkeit in technischen Fragen fällt das BAV 
einen Entscheid, welcher aber wieder anfechtbar ist. 
 
Aus diesen Zusammenhängen wird klar, dass die Bauherrschaft alles daran setzt, sich mit den Einsprechern 
einigen zu können, insbesondere was die technische Seite anbelangt. Zu diesem Zweck werden im Bedarfs-
falle mehrere Verhandlungsrunden geführt, Varianten erarbeitet und Überzeugungsarbeit geleistet. 
 
Leider gelingt in wenigen Einzelfällen die Einigung nicht und die zuständigen Instanzen (in diesem Falle die 
Schätzungskommission) müssen angerufen werden:  

 
Bild 4: Auszug aus einem Schreiben an die Schätzungskommission 
 
Dank der weitsichtigen, auf strikte Gleichbehandlung aller Einsprecher ausgelegten Arbeitsweise konnte in 
der Etappe 1A1, welche aktuell in Ausführung ist, mit allen Beteiligten erreicht werden, dass die Bauarbeiten 
ohne Verzögerungen erfolgen konnten. In der Etappe 1A2 werden bis zum Baubeginn im Herbst 2006 die 
notwendigen Vereinbarungen ebenfalls abgeschlossen.  
 
Ohne allfällige, doch noch auftretende Schwierigkeiten ganz auszuschliessen, kann die Aussage gewagt 
werden, dass diese Form des Umgangs mit Auflagen für alle Seiten sehr positiv ausgefallen ist. 
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Mit der Plangenehmigung ist die Umwelt           
nicht am Ende 
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„Mit der Plangenehmigung ist die Umwelt nicht am Ende“ 
 
 
 
1.  Gesamtverfahrensablauf  
 
Jedes Vorhaben durchschreitet die drei Stufen: Klärung des Bedarfs (ob überhaupt?) 
-> Lokalisierung (wo?) -> Ausgestaltung (wie?).  
Bei koordinationsbedürftigen Vorhaben geschieht das Variantenstudium im Rahmen 
der kantonalen Richtplanung. Neben der „Raumverträglichkeit“ werden dabei auch 
die wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt betrachtet. Die „Best-Variante“ wird 
als „Festsetzung“ in den kantonalen Richtplan eingetragen. Erst dann folgen, im 
Zusammenhang mit der Konzession und der Plangenehmigung die UVP 1. Stufe und 
UVP 2. Stufe (siehe Fig. 1). 
 
Fig. 1 Gesamtverfahrensablauf 
 

 
2. Umweltschutzgesetzgebung  
 
Gemäss Art. 9 des Umweltschutzgesetzes hat eine Behörde, bevor sie über den Bau 
einer Anlage entscheidet, die Umweltverträglichkeit zu prüfen (UVP). 
 
Gemäss geltendem Gesetz ist mit dem Entscheid zum Projekt, das Thema 
„Umweltverträglichkeit“ abgeschlossen. 
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UVB 
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ergebnis

Eintrag im Richtplan
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1997

Richtplanung

Anmeldung des
Vorhabens

Raumordnungspolitische
Strategie

Konzessionsprojekt
April 2000

Konz. Projekt genehmigt 2001

Erarbeitung des  Auflageprojektes und
Einreichung des Plangenehmigungs-
gesuchs  (Dez. 2001)



Es ist jedoch bekannt, dass 
 
a) Zum Zeitpunkt des Entscheides über das Projekt nicht alle umweltrelevanten 
Wirkungen (insbesondere während der Bauphase) bekannt sind; 
 
b) wesentliche Einwirkungen in der Bauphase auftreten. 
 
Die Gesetzgebung macht aber KEINE Vorschriften über eine Umweltbaubegleitung. 
 
Behörden schliessen diese Lücke durch (eine gesetzlich nicht abgedeckte) 
Umweltbaubegleitung, die als AUFLAGE im Genehmigungsbeschluss integriert wird. 
 
 
3. Auflagen des BAV im Rahmen des PGV 
 
Im Sinne einer Ersatzvornahme für die fehlende rechtliche Vorschrift hat das 
Bundesamt für Verkehr (BAV) im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung (PGV) 
eine Auflage eingebracht: 
 

4.2.1.a  Umweltbaubegleitung und Erfolgskontrolle: 
„Überwachung der Detailprojektierung durch fachkundige Umweltbaubegleitung (UBB); 
Integration im Standbericht“ 

 
Da rechtliche Vorschriften zur Umweltbaubegleitung fehlen, ist der Freiraum für die 
Beauftragten relativ gross und gibt die Chance, Kreatives einzubringen. Zur 
Absicherung der gewählten Methodik wurden im Falle der Glattalbahn die 
Umweltschutzfachstellen frühzeitig in den Entwicklungsprozess eingebunden. 
 
 
4. Organisation in der Bauphase 
 
Der Leiter der Umweltbaubegleitung „Glattalbahn“ ist Mitglieder der 
Gesamtprojektleitung, um die Koordination zwischen den projektierenden 
Ingenieuren, bzw. Unternehmern und der „Umweltfachleuten“  sicherstellen zu 
können. 
 
Ihm sind die Umweltspezialisten, die die Bauphase begleiten, unterstellt.  
 
Es sind dies Spezialisten für: 

- Boden und Altlasten, Abfälle; 
- Lärm; 
- Lufthygiene; 
- Erschütterungen, Körperschall; 
- Landschaft (mit Fauna und Flora), Wald (Rodungen); 
- Wasser: Grund- und Oberflächenwasser; Abwasser. 

 
Die Ingenieurteams, die die einzelnen Abschnitte planen, projektieren und die 
Ausführung leiten, hatten vom Auftraggeber die Auflage, in ihrem Team eine „boden- 
und altlastsachverständige Person“ auszuweisen. Diese Person hat auf der Baustelle 
selber sicherzustellen, dass Baden, Abfälle, Altlasten korrekt triagiert und entsorgt 
werden.  



Die Überwachung und die Kontrolle wird durch den Stab Umwelt der VBG 
wahrgenommen.  
 
 
5.  Instrumente der UBB 
 
5.1 Übersicht 
 
Als Instrumente für die Umweltbaubegleitung sind folgende Instrumente eingesetzt: 
 

- Umwelt Weisungen für die Massnahmen während des Baubetriebs; 
- Unterlagen zur Submission für die Unternehmer; 
- Statusberichte (Controlling); 
- Umwelt-Schlussbericht. 

 
5.2 Umwelt Weisungen für die Massnahmen während des Baubetriebs 
 
Der Leiter der UBB Glattalbahn hat die Auflagen, die das BAV bezüglich „Umwelt“  
machte, in entsprechenden „ Umwelt Weisungen für die Massnahmen während des 
Baubetriebs“ zusammengefasst. Insgesamt sind es sieben Weisungen: 
 
Nr. 1 Installationsplätze und Baustellen 
Nr. 2 Umgang mit Boden 
Nr. 3 Umgang mit Altlasten, Bauabfällen und teerhaltigen Belägen 
Nr. 4 Entwässerung der Baustellen 
Nr. 5 Baubetrieb: Maschinen und Geräte 
Nr. 6 Instandstellung der Bau- und Installationsplätze 
Nr. 7 Ökologische Baubegleitung und Erfolgskontrolle (Umweltbaubegleitung UBB) 
 
5.3 Unterlagen für die Submission (Unternehmer) 
  
Als Auszug aus allen Umweltabklärungen werden den Unternehmern, die sich für ein 
Mandat zur Realisierung interessieren, im Rahmen der Submission, folgende 
Unterlagen abgegeben: 
 
- Umwelt Weisungen für die Massnahmen während des Baubetriebs; 
 
- Kubaturen der zu entsorgenden Bodens, belasteter Aushub und der Abfälle (aus 

Entsorgungskonzept); 
 
- Handlungsanweisungen für Umgang mit Aushub und Boden; 
 
- Arbeitssicherheitsplan (für Umgang mit Altlasten, bei denen explosive Gase 

freigesetzt werden können). 



 
5.4 Statusberichte (Controlling) 
 
Die VBG hat periodisch dem BAV einen Bericht über den Stand der Arbeiten 
abzuliefern. Alle 6 Monate beinhaltet dieser Statusbericht auch die Informationen 
über den Stand der Umweltbaubegleitung.  
 
Anstelle einer weitschweifigen verbalen Abhandlung wird in einer Tabelle Auskunft 
gegeben über: 
 
- Wie lautet die Auflage, welche Auflagen aus der Umwelt Weisung sind zu 

beachten? 
 
- Was ist wann und wo zu kontrollieren? 
 
- Was ist das Ergebnis der Kontrolle (erfüllt/ nicht erfüllt)? 
 
Neben dieser tabellarischen Zusammenstellung wird Auskunft gegeben über: 
 
- Alle eingegangenen Bewilligungen (Ausführungsbewilligungen, primär von 

kantonaler Amtsstellen, in Vertretung des BAV) ; 
 
- Besondere Ereignisse aus der entsprechenden Berichtsperiode. 
 
 Schlussbericht (Abnahme) 
 
Im Rahmen der Abnahme wird, zuhanden der Bewilligungsbehörde, ein 
abschliessender Bericht über die Erfüllung aller umweltbezogenen Auflagen und die 
Einhaltung der umweltrechtlichen Vorschriften erstellt.  
 
 
6. Schlussbemerkung 
 
Mit der Ausdehnung der umweltbezogenen Betrachtung über die eigentliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung hinaus, wird mit der Umweltbaubegleitung, ein 
wesentlicher Schritt zur umweltverträglichen Integration der Glattalbahn in die 
bestehende Umfeld getan.  
 
 
 
Adresse des Verfassers: 
PD Dr. Peter Gresch 
GRESCH PARTNER, Bern 
Neuengasse 39, Postfach 358 
3000 Bern 7 
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Mit der Plangenehmigung ist die Umwelt            
noch nicht erledigt 

  
  

 

 

P. Mader 
 

 



Mit der P langenehmigung is t die Umwelt noc h nic ht erledigt (T eil 2)  
 
 
Das  E nts orgungs konzept als  G rundlage für die B auphas e 
 
Das Entsorgungskonzept bildet die Grundlage für die Altlastenbearbeitung in der Bauphase. Im 
Entsorgungskonzept sind das grundsätzliche Vorgehen im Bereich mit belastetem Material und die 
Entsorgungsart (Verwertung, Deponie usw.) bereits geregelt. Damit das Papier im Baustellenbetrieb 
umgesetzt werden kann, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten erforderlich, insbesondere 
zwischen ausführender Unternehmung, Entsorgungsbetrieben und Altlastenfachperson (Fachbauleitung). 
Die Schnittstelle zur Ausführung und insbesondere die Zuständigkeiten und Pflichten für Baubegleitung, 
Behördenkontakte und Informationsfluss wurden im vorliegenden Fall in einem speziellen Papier des Stabes 
Altlasten geregelt, was sich als gute Lösung erwies. Vor Baubeginn mussten noch die 
Abnahmebestätigungen der vom Unternehmer gewählten Entsorgungsbetriebe eingereicht werden, damit 
das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Zustimmung zur Baufreigabe erteilen 
konnte.  
 
V orgehen auf der B aus telle 
 
Während dem Baubetrieb sind jeweils Vorgehen und Termine für Teilbereiche früh genug mit dem 
Unternehmer abzusprechen, damit Wartezeiten und damit verbundene Probleme vermieden werden können. 
Für die einzelnen Teilbereiche wurden vor dem Aushub die Mengen gemäss Entsorgungskonzept nochmals 
überprüft und dann die Entsorgung gemäss Konzept organisiert. Konkret werden vom Unternehmer beim 
Entsorger die entsprechenden Materialmengen angemeldet und dieser bereitete dann die entsprechenden 
Transportscheine vor. Im Falle von Sonderabfall müssen zudem von der Altlastenfachperson die ebenfalls 
erforderlichen VVS- bzw. VEVA-Begleitscheine bereitgestellt werden. Ohne Scheine kein Abtransport! 
Verschmutztes Material ist jeweils sorgfältig vom sauberen Material zu trennen, um eine unnötige Erhöhung 
der Kubaturen mit teurer Sonderentsorgung  zu vermeiden. Dies erfordert eine häufige Präsenz der 
Altlastenfachperson auf der Baustelle. So ist es zum Beispiel beim Abtrag von Teerasphalt besonders 
wichtig, dass wirklich aller Asphalt entfernt wird. Bereits kleine Reststücke von Teerasphalt auf dem Planum 
können dazu führen, dass der vorhandene Kies im Falle einer Beprobung als PAK-haltig und damit als 
verschmutzt zu klassieren ist. 
Wenn unerwartet verschmutztes Material angetroffen wird, ist sofort die Altlastenfachperson aufzubieten, 
damit die wahrscheinlich notwendigen Beprobungen nicht zu weiteren Verzögerungen führen. Je nach zu 
untersuchenden Parametern kann die erforderliche Zeit für die Analyse bis zu 3 Tagen betragen, deshalb 
zählt jeder gewonnene Tag.  Falls die Beprobung neue Materialqualitäten ergibt, die im Entsorgungskonzept 
nicht vorgesehen sind, ist über den Stab Umwelt ein neuer Antrag zur Entsorgung des Materials an das 
AWEL einzureichen.  
 
 
B aubegleitende B eprobungen 
 
Auch wenn bereits vorgängig mit genügender Dichte beprobt und untersucht wurde, kann in der 
Ausführungsphase nicht ganz auf Probenahmen verzichtet werden. Die zusätzlichen Beprobungen dienen 
einerseits der Qualitätssicherung; andererseits können damit auch ökologische und finanzielle 
Verbesserungen erreicht werden.  
Als Beispiel kann hier der Rückbau eines Teils des Parkplatzes Eisfeld an der Thurgauerstrasse angeführt 
werden. Dieser ist mit einem extrem teerhaltigen Asphaltbelag  versehen (ca. 300'000 mg PAK pro kg 
Bindemittel, über 20'000 gilt als stark teerhaltig). Gemäss der Vorausbeprobung für das Entsorgungskonzept 
war vorgesehen, den gesamten Kieskoffer mit ca. 40 cm Stärke im Bereich des neu zu erstellenden 
Strassen- und Gehwegtrassees auszuheben und als T-Material (= tolerierbares Material gemäss 
Aushubrichtlinie des BUWAL [1]) ins Bauschuttrecycling abzuführen. Eine schichtweise Beprobung des 
Koffers nach der sorgfältigen Entfernung des Teerasphaltes ergab, dass nur die obersten 10 cm des Koffers 
leicht verschmutzt waren. Der tiefere Teil konnte als unverschmutzt eingestuft werden. Aufgrund der 
Resultate der baubegleitenden Beprobung wurde entschieden, die obersten 10 cm separat abzuziehen und 
abzuführen.  Der grössere Teil des Kieses konnte unmittelbar neben dem Ausbauort  als Koffer für das neue 
Strassentrassee wieder eingebaut werden. Damit konnten Transporte und Verbrauch an Primärmaterial 
reduziert werden.  
Auch bei einem engen Sondierraster kann eine Vorausbeprobung nie flächendeckend sein. An 
verschiedenen Stellen des Aushubes wurde offensichtlich verschmutztes oder verdächtiges Material 
angetroffen, welches im Entsorgungskonzept nicht erfasst war. Dabei ist zu beachten, dass gemäss 



Aushubrichtlinie nicht nur Material mit erhöhten Schadstoffgehalten, sondern auch Material mit 
Bauschuttanteilen über 2-3 % als verschmutzt einzustufen ist.  
 
Hier zwei Beispiele für während dem Aushub erforderliche Zusatzproben aufgrund von verdächtigem oder 
offensichtlich verschmutztem Material im Aushubbereich: 
 

- bläulichgrau gefärbtes und geruchlich verdächtiges Material in Graben Nähe Autogarage  
- Alte Kehrichtablagerungen entlang früherem Fussweg quer zur Thurgauerstrasse 

 
Im ersten Fall ergab die Beprobung, dass das Material als unverschmutzt einzustufen ist. Der geruchliche 
Verdacht war vermutlich auf die dort arbeitende Baumaschine zurückzuführen und die farbliche Auffälligkeit 
war eine Besonderheit der örtlichen Moränenablagerungen, die sich später noch an verschiedenen Stellen 
zeigte. Im zweiten Fall diente die Beprobung der genauen Einstufung der offensichtlich als verschmutzt 
einzustufenden Ablagerungen. Aufgrund der gemessenen hohen Schwermetallgehalte war das Material als 
Sonderabfall einzustufen. Es konnte nicht vor Ort belassen werden. Nach entsprechenden Abklärungen und 
Einholen der Bewilligungen konnte das Material ausgehoben und in einer Reststoffdeponie entsorgt werden. 
 

 
 
 
B ild 1:  Überras chend angetroffene alte K ehric htdeponie, im Hintergrund Oberboden-Zwis c henlager 
 
  
Insgesamt wurden im Rahmen der Baubegleitung etwas über 20 Proben von Erdmaterial und 6 zusätzliche 
Proben von Asphaltbelag im Labor untersucht. Je nach Verdacht wurde der Gehalt an Kohlenwasserstoffen 
(KW), polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) oder an Schwermetallen oder jeweils eine 
Kombination dieser Parameter analysiert. Aufgrund der häufig vorkommenden stark teerhaltigen 
Asphaltbeläge und ihrer Rückstände waren PAK meist der massgebende Parameter für die Klassierung des 
Materials. Bei der Beurteilung des Teergehaltes wurde neben der geruchlichen Kontrolle auch ein PAK-
Marker-Spray eingesetzt, der sich gut bewährte. 
 
 
 
 
Materialents orgung und K ontrolle der E nts orgung 
 
Die grössten Mengen an belastetem und speziell zu entsorgendem Material stellten auf der Baustelle 
Thurgauerstrasse die teerhaltigen Asphaltbeläge dar. Die Vorausbeprobung hatte gezeigt, dass jeweils nicht 
der gesamte Asphaltbelag stark teerhaltig ist, sondern meist nur entweder die Deckschicht oder die 
untenliegende Schottertränkung. Der Asphalt wurde deshalb auf der Baustelle grösstenteils schichtweise 
abgefräst, ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, der sich bei Entsorgungskosten von ca. Fr. 130.- pro Tonne stark 
teerhaltiger Asphalt aber schnell einmal lohnt. Insgesamt wurden ca. 6’000 Tonnen Teerasphalt entsorgt. 
Die zweitgrösste Kategorie an belastetem Material war der belastete Boden. Da nur ein kleiner Teil vor Ort 
wieder verwendet werden konnte, waren ca. 3'200 Tonnen belastetes Bodenmaterial zu entsorgen.  



Die Abfuhr der im Vergleich mit dem Gesamtaushub kleinen Materialmenge aus der alten Kehrichtdeponie 
von ca. 850 Tonnen kostete gegen Fr. 100'000.-! Daneben waren noch kleinere Mengen an Kies mit T-
Qualität bzw. Inertstoffqualität sowie etwas Bahnschotter und belastetes Unterschottermaterial zu entsorgen. 
Brauchbares Material wurde vorschriftsgemäss einer Verwertung zugeführt, die beiden Kategorien 
Teerasphalt und schwach belasteter Humus mit den grössten Materialmengen mussten aber mangels einer 
geeigneten Verwertungsmöglichkeit in Deponie abgeführt werden. 
 
Die Entsorgungswege des belasteten Materials wurden laufend kontrolliert. Für jeden Lastwagen mit 
belastetem Material wurde ein Altlasten-Transportschein vorbereitet, der jeweils von der Altlasten-
Fachperson, vom Polier auf der Baustelle und vom Abnehmer zu unterschreiben war. Der Lastwagenfahrer 
hatte jeweils  noch seine Angaben (Name, Firma, Kennzeichen) auszufüllen und beim Entsorgungsbetrieb 
wurde die gewogene Materialmenge eingetragen. Jeweils ein Exemplar geht an die Bauunternehmung, die 
Fachbauleitung, den Transporteur, und den Entsorgungsbetrieb. Die Fachbauleitung stellt die Entsorgung 
anhand der Transportscheine laufend in Form von Monatstabellen zusammen und überprüft damit die 
mindestens monatlich gelieferten Zusammenstellungen der Entsorgungsbetriebe für die einzelnen 
Materialkategorien. Die Totalmengen der  einzelnen Kategorien werden laufend in einer Gesamttabelle 
nachgeführt, sodass der effektive Stand auch mit der Prognose verglichen werden kann. Im Falle von 
Sonderabfall sind zusätzlich noch VVS- bzw. neu VEVA-Scheine abzugeben. Die Mengengaben auf den 
Altlasten-Transportscheinen bzw. VVS- / VEVA-Scheinen werden von der Fachbauleitung anhand der 
Waagscheine kontrolliert, von denen vom Entsorgungsbetriebe ein Durchschlag geliefert wird. Damit ist eine 
lückenlose Kontrolle gewährleistet. Die vollständige Dokumentation der Entsorgung ist nach Abschluss der 
Arbeiten von der Bauherrschaft an das AWEL einzureichen. 
 
 

[1]  Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und 
Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie) Juni 1999, BUWAL. 

 
 
 
 
Adresse des Verfassers: 
Pirmin Mader 
Gysi Leoni Mader AG 
Konradstrasse 54 
8005 Zürich 
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Bauen unter Verkehr im städtischen Gebiet 
 
 
1. Stadtraum 
 
 
Die Glattalbahn nutzt vom Hallenstadion/Messe Zürich den Strassenraum der neu entstehenden städtischen 
Hauptverkehrsstrasse Thurgauerstrasse bis zur Stadtgrenze am Knoten Ambassador.  Dieser 4-spurig 
betriebene Abschnitt mit einem täglichen, durchschnittlichen Verkehr (DTV) von 15’000 Fahrzeugen ist Teil 
eines übergeordneten Verkehrssystems (Bild 1). Die Thurgauerstrasse ist Autobahnzubringer zur Flughafen-
autobahn, erschliesst die Entwicklungsgebiete Talacker, Glattpark, Leutschenbach, verbindet Glattbrugg, 
Opfikon, Wallisellen mit Oerlikon, Seebach und stellt die Querbeziehungen Seebach – Oerlikon zu 
Dübendorf – Stettbach her. Sie stellt eine eigentliche Lebensader für den gesamten Raum der Glattalstadt 
dar und bildet gleichzeitig ein Tor zur Stadt Zürich. 
 
 

 
 
Bild 1 städtische Hauptverkehrsstrasse Thurgauerstrasse 
 
Entsprechend haben sowohl die Dienstabteilung für Verkehr (DAV) der Stadt Zürich wie auch die 
Kantonspolizei des Kantons Zürich (KAPO) zentrale Anliegen an die verkehrstechnische Bewirtschaftung 
dieser Achse, die aufgrund unterschiedlicher Zielverfolgung nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen. 
Das DAV der Stadt Zürich ist auf städtischem Gebiet bis zum Knoten Ambassador und die KAPO auf 
kantonalem Gebiet ab dem Knoten Ambassador für ein und dieselbe Achse zuständig. 
 
Nicht nur die Zuständigkeiten und Anliegen der Verkehrsregelung sind zu beachten, sondern auch die sich 
gleichzeitig in Ausführung befindlichen Grossbauvorhaben im Raum. Das Hallenstadion mit 110 Mio. 
Bauvolumen, das Theater 11, die Bauten und Bauvorhaben der Beamtenversicherungskasse, die Vorhaben 
Umbau Schaffhauserstrasse, die Projekte des Tiefbauamtes der Stadt Zürich (TAZ) Hagenholzstrasse und 
Kanal Leutschenbach, die Erschliessungen und Bauten Glattpark sowie die Sanierung der Nordumfahrung-
/Flughafenautobahn sind und waren Grossprojekte, die einen massgeblichen Einfluss auf Verkehrskonzepte, 
Bauphasen und Bautermine des Projektes Glattalbahn hatten und haben. Mittels vorgängiger Koordination 
vor der Phase Unternehmersubmission musste entschieden werden, welche Projekte vorzuziehen waren 
und welche Projekte zurückzustellen seien, dies vor allem auch deshalb, da kantonale Vorhaben mit 
städtischen in Interessenkonflikten standen, welche zu unterschiedlichen Randbedingungen geführt hätten. 
 
 
 
 



2. Projekt Glattalbahn 
 
 
Die bestehende Thurgauerstrasse wurde zweispurig und richtungsgetrennt geführt. Zu- und Wegfahrten zur 
Thurgauerstrasse waren nur richtungsorientiert möglich. U-Turns für einen Richtungswechsel waren nicht 
möglich. 
 
Im innern Abschnitt der Thurgauerstrasse (Bild 2) von der Wallisellen- bis zur Hagenholzstrasse war am 
westlichen Fahrbahnrand aus Platzgründen nur eine Alleebaumreihe platziert (schwarz im Planausschnitt, 
mit Kreuz für Fällen). Gehwege und richtungsgetrennte Fahrbahnen führten beide durch eine gemeinsame  
 

 
 
Bild 2 Projekt Glattalbahn, Abschnitt Siewerdtstrasse - Hagenholzstrasse  
 
Unterführung unter der SBB hindurch. Um den Raum für das 7 m breite Trassee der Glattalbahn in der Mitte 
der bisherigen Strassenanlage zu schaffen, wurden beidseits der bestehenden Unterführung separate 
Personenunterführungen für die Geh-/Radwege geplant und umgesetzt (Bild 3). Mit einer Reduktion der 
Fahrbahnbreiten auf insgesamt 6.0 m Breite konnte zudem Raum für zwei das Trassee begleitende Baum-
reihen bereitgestellt werden (grün im Planausschnitt). Mit in regelmässigen Abständen angeordneten U-
Turns (z.B. Siewerdtstrasse, Hagenholzstrasse) sind die Anstösser an die Thurgauerstrasse künftig viel 
einfacher erreichbar. 
 

 
 
Bild 3 separate Personenunterführung unter der SBB 
 



Im äusseren Abschnitt der Thurgauerstrasse (Bild 4) vom Knoten Airgate bis Ambassador verlief die 
richtungsgetrennte, 4-spurige Thurgauerstrasse zwischen zwei bestehenden Baumalleereihen. Östlich 
davon bis an die Fassaden der grossen Dienstleistungsbauten bestand eine Art Mischfläche mit Gehbereich, 
Parkplätzen und Vorfahrten. Mit dem Bau der Glattalbahn wurden die stadteinwärts führenden Spuren der 
Thurgauerstrasse auf die westliche Seite der bestehenden Allee, die komplett erhalten bleibt, verlegt, wobei 
Terrain des Eisfeldparkplatzes und der angrenzenden Familiengärten beansprucht wurde. In Zusammen-
arbeit mit der Grün Stadt Zürich konnte zwischen dem neuen Geh-/Radweg und der neuen Thurgauer-
strasse eine dritte Baumallee realisiert werden. Die Glattalbahn und die stadtauswärts führenden Fahrspuren 
teilen sich den Raum zwischen den bestehenden Alleebäumen, während östlich davon die Gebäudezu-
fahrten neu geregelt und ein grosszügiger Geh-/Radweg installiert wurde. 
 

 
 
Bild 4 Projekt Glattalbahn, Abschnitt Hagenholzstrasse – Zufahrt Eisfeldparkplatz 
 
 
Aus dem Querprofil (Bild 5) ist zu erkennen, dass im bestehenden Strassenraum der Thurgauerstrasse, 
basierend auf der vorhandenen, einwandfreien Fundation, ausgenommen natürlich die Werkleitungen, im 
Prinzip nur die Oberfläche umgebaut werden musste. Der neue, westlich gelegene Teil der Thurgauer-
strasse kam zum Teil in Einschnitte in gewachsenes Terrain, zum Teil auf bis zu 2 m hohe Damm-
schüttungen im Bereich der Familiengärten zu liegen. Die Melioration des Gebietes war mit dem Bau der 
Dienstleistungsbauten östlich der Thurgauerstrasse in den letzten 20 Jahren zerstört worden. Der an-
stehende Baugrund ist wenig tragfähig. Der hohe Grundwasserspiegel verunmöglichte Stabilisierungen im 
Bereich der Dammschüttungen. Mit Trennvlies, Materialersatz und einer Dammschüttung aus Kiessand II 
wurde die erforderliche Planumshöhe erreicht. Der Baustellenverkehr wickelte sich über ¾ Jahre über diese 
Piste ab. Tiefbauten wie z.B. die unterirdische Gleichrichterstation, die unter Auftrieb steht, wurden im 
Schutze von Rühlwand und Wellpoint erstellt. 
 

 
 
Bild 5 Querprofil Thurgauerstrasse Airgate 
 
 
 



3. Bauphasen, Bauumsetzung 
 
 
Die Leistungsfähigkeit der gesamten Achse muss sowohl im Endzustand mit der Integration der Glattalbahn 
in den Strassenraum der Thurgauerstrasse wie aber auch während der Bauzeit erhalten bleiben und darf 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. Die freien Strecken sind mit zwei Fahrspuren im Prinzip 
überdimensioniert. Die Leistungsfähigkeit wird durch die Knoten bestimmt. Entsprechend wurden die Knoten 
unter Miteinbezug der Fussgängerübergänge kompakt und das Spurenbild möglichst grosszügig ausge-
bildet. Für den Bauzustand, welcher an den Knoten noch keine Glattalbahn zu berücksichtigen hat, wurde 
auf minimal erforderliche Längen von Einspur- und Verflechtungsstrecken geachtet, um möglichst viel Raum 
für die Umsetzung der Bauaufgabe zu erhalten. Basierend auf der Grundregel „weniger Verkehrsumstel-
lungen respektive weniger Bauphasen vermeiden Unfälle und sind kostengünstiger“ wurden in Absprache 
mit dem DAV der Stadt Zürich vier Hauptbauphasen definiert. Die Hauptbauphasen wurden mit den 
Bedürfnissen der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), den Bedürfnissen der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) 
betreffend öffentlichen Verkehr und den Projekten des TAZ räumlich und zeitlich abgestimmt. In der 
Bauphase 1 September bis Dezember 2004 wurde durch Knotenaufweitungen ausserhalb des Verkehrs vor 
allem Platz für die Knotenprovisorien geschaffen (Bild 6).  
 

 
 
Bild 6 Bauphase 1, Vorbereitungsarbeiten, Knotenaufweitungen 
 
 
Gleichzeitig wurden die Werkleitungsarbeiten, der Bau der Lichtsignalprovisorien, der Abspannmasten und 
der Bau der Personenunterführung forciert. Für die Bauphase 2 Januar bis Juli 2005 erfolgte die erste 
Verkehrsumstellung. Der Verkehr wurde neu im Gegenverkehr auf der Ostseite der Thurgauerstrasse 
geführt, während auf der ganzen Länge der Westseite eine Linienbaustelle mit definierten 
Baustellenzufahrten betrieben wurde. Die Versorgung der Baustelle erfolgte ausschliesslich über den 
Baustellenbereich. Wo nicht vorhanden, forderte das DAV eine 7 m breite Fahrbahn für den Betrieb 
Gegenverkehr, dies insbesondere auch unter dem Aspekt der Busrouten (Bild 7/8). Dies führte bei bereits 
erstellten Anlageteilen zu provisorischen Anrampungen. 
 



  
 
Bild 7 Thurgauerstrasse, 6 m breit Bild 8 Provisorische Verkehrsführung mit Anrampung 
 
 
Infolge der beschränkten Platzverhältnisse im Abschnitt Wallisellen-/Hagenholzstrasse musste für die 
Fertigstellung der Trasseearbeiten in diesem Abschnitt eine Bauphase 3 von August bis Dezember 2005 mit 
einer Teilumlegung des Verkehrs vorgesehen werden. Die Verkehrsführung komplizierte sich im Knoten 
Airgate (Bild 9), indem der Verkehr von der inneren Thurgauerstrasse von der Westseite über den ganzen 
Knoten Airgate auf die Ostseite der Thurgauerstrasse geführt werden musste. Anfänglich ergaben sich in 
dieser Phase insbesondere für die gleichzeitig fahrenden  Linksabbieger aus der Binzmühle- und der Hagen-
holzstrasse (Bild 9) Probleme, da für diesen Begegnungsfall die Fahrwege schwer erkennbar waren. 
 

 
 
Bild 9 Provisorische Verkehrsführung Knoten Airgate 
 
 
Bevor in die vierte und letzte Bauphase vom Januar bis Juni 2006 übergeleitet werden konnte, musste 
zwingend das Gleisdreieck im Knoten Airgate im November/Dezember in wiederum 4 Teiletappen unter 
Verkehr eingebaut werden (Bild 10). Der optimale Einbauvorgang wurde unter dem Aspekt der über-
geordneten Verkehrsführungen massgeblich vom DAV mitbestimmt. Aufgrund der beschränkten Platz-
verhältnisse für die verbleibenden Verkehrsflächen stellte sich heraus, dass ein genauer, etappenweiser 
Einbau nach Plan unabdingbar für die Gewährleistung der Schleppkurven war. Für die vierte Bauphase 
selbst wurde der Abschnitt Hallenstadion – Airgate strassenbaumässig im Endzustand dem Verkehr 
komplett übergeben und der Verkehr im Abschnitt Airgate – Ambassador auf die neu erstellte, westliche 
Thurgauerstrasse verlegt. 



 

 
 
Bild 10 Einbau Gleisdreieck Knoten Airgate 
 
 
Auf der neu erstellten, westlichen Thurgauerstrasse wurde der Verkehr über rund 700 m im Gegenverkehr 
auf einer nur 6.0 m breiten Strasse geführt (Bild 11). Obwohl über diese Achse Sattelschlepper, LKW’s, Cars 
und Busse verkehrten (Bild 12), kam es weder zu Leistungseinbussen noch zu Unfällen oder 
Beschädigungen. Im Gegenteil, die automatisch leicht reduzierte Durchfahrtsgeschwindigkeit führte zu 
einem ruhigen, verflüssigten Verkehr.  
 
Spezielle Probleme stellten in dieser Phase die Liegenschaftszu- und –umfahrten dar. Diverse Geschäfts-
liegenschaften haben gemeinsame Tiefgarageneinfahrten, wollten aber nicht Zusatzverkehr Dritter über ihre 
Grundstücke tolerieren. Als richtig erwiesen sich in diesem Zusammenhang vertragliche Vereinbarungen vor 
dem Baustart und wiederholte Informationen und Informationsanlässe bei Grundstückeigentümern und 
Mietern. Ebenso wesentlich und Verständnis fördernd war, dass über die ganze Länge ein gemeinsam 
erarbeitetes, einheitliches Beschriftungskonzept der Liegenschaften mittels in den Zwischenräumen der 
Bäume am Strassenrand aufgestellten Stelen erreicht werden und damit das gegenseitige Verständnis für 
eine gemeinsame Sache gefördert werden konnte. 
 
 

  
 
 
Bild 11 Querprofil Thurgauerstrasse West Bild 12 Provisorium Gegenverkehr 
 
 
 



4. Erkenntnisse Bauen unter Verkehr im städtischen Gebiet 
 
 
Im Stadtrandbereich ist es wesentlich, dass der Strassenbetreiber und damit die Verantwortlichen und mit 
entsprechenden Kompetenzen versehenen Stellen bekannt sind und ihre Anforderungen an den Betrieb des 
Strassenzuges während der Bauzeit aufzeigen. Diese Vorgaben sind für eine kongruente Bauphasen-
planung für den Tiefbau und den Bahnbau grundlegend und wirken sich sowohl in Provisorien wie auch 
Verkehrssteuerung direkt auf den Gestehungspreis aus. Verhandlungen von Maximalforderungen im Sinne 
des gezielten Einsatzes der Mittel müssen zeitgerecht noch möglich sein. Die Koordinationen und 
Absprachen haben dermassen früh zu erfolgen, dass mit grossen Lieferfristen versehene Bauteile wie z.B. 
Weichenanlagen zudem rechtzeitig einbaubereit geliefert werden können. Insbesondere konnten folgende, 
praxiserprobte Erkenntnisse gewonnen werden: 
• Eine Fahrbahnbreite von 6.0 m mit seitlich sichergestelltem Lichtraumprofil im Gegenverkehr ist auch bei 

starkem LKW- und Busverkehr ausreichend und ohne Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Achse. 
• Kurze Einspurstrecken ohne Reserven vor allem auch bei abbiegendem öffentlichem Verkehr 

(Gelenkbusse) können zu punktuellen Verkehrsbehinderungen führen 
• Grosse Verkehrsflächen in unter Bauarbeiten stehenden Knoten brauchen durchgehende Markierungen, 

um die Verkehrsteilnehmer konfliktfrei und richtig zu führen. Möglichst wenige Verkehrsumlegungen 
(Angewöhnungseffekt) sind anzustreben. 

• Bei vorgängig grossräumig optimal koordinierten Drittprojekten nimmt der Verkehr auf der durch 
Bauarbeiten belasteten Achse durch Selbstregulation tendenziell ab. Selbst massive Reduktionen von 
Parkierungsmöglichkeiten (z.B. Schliessung Eisfeldparkplatz) ergaben keine nennenswerten Probleme. 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
Dr. Dieter Wepf 
c/o wepf ingenieure flawil 
Wiler Strasse 1 
Postfach 48 
9230 Flawil 
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Bild 1 Thurgauerstrasse 1963 

Umbau Personenunterführung SBB beim Hallenstadion 
Kurze Nachtpausen – Hohe Komplexität 
 
 

1. Die Ausgangslage 
 
Die Thurgauerstrasse wurde in den 50 Jahren des letzten Jahrhunderts als Verbindungsstrasse der 
Stadt zum neuen Flughafen in Kloten erbaut. Die Strasse führt am Hallenstadion vorbei, unterquert 
den Bahndamm und führt dann übers freie Feld zum Flughafen, vierspurig, grosszügig, ein Aufbruch 
zu neuen Horizonten. Der Bahndamm der Linie Oerlikon - Wallisellen wurde dabei mit einer neuen 
Unterführung unterquert.  
 

Das Bauwerk war die erste vorgespannte Bahnbrücke der SBB, 
erbaut von Ingenieur M. Ros. Das Bauwerk ist flach fundiert mit 
einem grossen U-förmigen Trog, bestehend aus den Widerlager-
wänden und einer durchgehenden Bodenplatte, welche mit Rip-
pen versteift sind.  
 
Fast 50 Jahre später hat sich entlang der Thurgauerstrasse eine 
grosse Zahl von Firmen niedergelassen, der Verkehr hat sich 
vervielfacht. Die Autobahn hat die Thurgauerstrasse als Haupt-
verbindung von der Stadt zum Flughafen abgelöst, die Thurgauer-
strasse hat nur noch Sammel- und Erschliessungsfunktionen.  
 
Die zahlreichen Pendler zu den neuen Arbeitsplätzen verlangen 
nach einem effizienten Verkehrsmittel. Die Glattalbahn wird ge-
baut. Aus der Thurgauerstrasse wird eine breite Allee mit vier 
Fahrspuren, zwei Spuren für die Glattalbahn und zwei breiten 
Trottoirs. Die bestehende Unterführung ist zu schmal, die neue 
Zeit braucht mehr Platz: Seitlich der Unterführung sollen zwei 
grosszügige Personenunterführungen entstehen. 
 
 

2. Das Projekt 
 
 

2.1 Entwurf und Gestaltung 
 

Im Bauprojekt war vorgesehen, hinter der bestehenden Unterführung zwei Personenunterführungen 
zu erstellen. Formal waren sie von der Strassenunterführung abgetrennt. 

Dies hätte aber der Idee einer 
breiten Allee nicht entsprochen. Im 
Ausführungsprojekt überarbeiteten 
wir den Vorschlag so, dass die 
neuen Unterführungen und die 
bestehende Strassenbrücke als 
ein zusammenhängendes Bau-
werk erscheinen. Die neuen Per-
sonenunterführungen bilden ge-
wissermassen das Auflager für die 
Strassenbrücke und betonen die 
Breite der Allee. Die Neigung der 
Widerlagerwand der Strassen-

brücke wur          
 

Bild 2  Neue Personen- und best. Strassenunterführung 



   

brücke wurde für die neue Seitenwand der Unterführung übernommen.  
 
Die Öffnungen der Unterführungen sind mit 5 x 4.5 m grosszügig. Sie sollen einen guten Ein- und 
Durchblick gewähren und so ein sicheres Begehen, auch nachts, ermöglichen. Helle Lampen entlang 
der Abschlusswand erhöhen den Komfort und die Sicherheit. Das neue gemeinsame Bauwerk soll 
selbstverständlich und gleichzeitig grosszügig erscheinen. Als Material wird Sichtbeton gewählt. Die 
alte, mit Natursteinen verkleidete Widerlagerwand der Strassenüberführung, wurde belassen. 
 

2.2 Randbedingungen  
 

Was auf den ersten Blick einfach aussah, erwies sich beim genaueren Abklären als anspruchsvoll. 
Dazu trugen die folgenden Randbedingungen bei: 

- knapp unter der östlichen Unterführung verläuft ein Fernheizkanal 
- die alte Strassenunterführung wurde mit einer Rühlwand erstellt, welche im Bereich der neuen 

Unterführungen liegt 
- im Bereich der westlichen Unterführung kreuzt ein Elektrokanal den Bahndamm 
- die westliche Unterführung liegt unter eine Weiche 
- über der westlichen Unterführung steht ein Fahrleitungsjoch mit einer Fahrleitungsabspan-

nung 
- über den Fahrleitungsmasten befinden sich auf beiden Seiten der Gleise Speisleitungen, wel-

che nicht, oder nur unter speziellen Bedingungen, abgestellt werden können 
- die Strecke Oerlikon – Wallisellen ist eine Hauptlinie, die Sperrzeiten waren darum sehr kurz 

angesetzt: ein Gleis konnte während 7,5 Stunden gesperrt werden, beide Gleise aber nur für 
ca. 3 Stunden 

- komplizierte Struktur der Beteiligten: 
Ersteller des Bauwerks war die VBG, Eigentümerin der neuen Personenunterführung ist die 
Stadt Zürich, dies allerdings nur zu einem Teil, denn 1/3 der Strassenunterführung gehört den 
SBB. Dazu kommen noch die Werkleitungseigentümer wie die Fernheizung. 
Als Nutzer tritt oben die SBB auf, unten ist es die VBG sowie die Stadt und der Kanton. Jeder 
der Beteiligten meldete für seinen Bereich Ansprüche an und pochte auf die Einhaltung seiner 
Normalien. Dass die Verhältnisse nicht einfach waren, zeigt auch die Tatsache, dass die An-
passung der Verträge zwischen SBB und Stadt länger dauerte als der Bau der Unterführun-
gen 

- kurze Zeit zwischen Arbeitsvergabe und Hilfsbrückeneinbau. Die Arbeitsvergabe an den Un-
ternehmer erfolgte im August, der Hilfsbrückeneinbau war auf Ende Oktober terminiert. In der 
Zwischenzeit mussten alle Vorarbeiten wie Trägereinbau für die Rühlwand ausgeführt sein. 

 

2.3 Baugrund 
 
Der Baugrund besteht aus dem geschütteten Bahndamm aus dem Jahre 1855 und dem eigentlichen 
Untergrund. Der Aufbau des Untergrundes lässt sich wie folgt darstellen: 

 
 
 
 
 
Bahndamm sandig, ca. 6 m 
 
 
 
 
 
Torfschicht 30 cm 
Bachschutt ca. 1m 
 
Eiszeitliche Seeablagerung 
 

Bild 3 Baugrund, Baugrube und Bauwerk 

 



   

2.4 Konzept Tragkonstruktion und Fundation 
 
Die Unterführungen wurden als geschlossene Rahmen konzipiert. Die Flügelmauern sind auskragend 
und fest mit dem Rahmen verbunden. Die beiden Unterführungen weisen keine Dilatationsfugen auf. 
Das Bauwerk ist oben mit einer PBD Bahn abgedichtet und im Übrigen als weisse Wanne konzipiert.  
 
Da unter dem Bauwerk noch eine Torfschicht liegt, wurden die neuen Unterführungen mit Betonriegeln 
im Bachschutt fundiert. Der Fernheizkanal wurde dabei mit der Bodenplatte überbrückt.  
 

2.5 Baugrube  
 
Da im Bereich der neuen Unterführungen noch eine alte Rühlwand vermutet und auch tatsächlich 
gefunden wurde, kam nur eine konventionelle Bauweise mit Rühlwand und Hilfsbrücken in Frage. Die 
Rühlwand wurde gegen die Betonrippen der bestehenden Widerlagerwände abgespriesst. Die ge-
spriesste Baugrube brachte zwar einige Erschwernisse für die Aushub- und Betonarbeiten mit sich, 
hatte aber den Vorteil der geringen horizontalen Verformungen. Anker wären in diesem schlecht ver-
dichteten Bahndamm ohnehin nur schwer einzubauen gewesen. 
 
Zur Überbrückung der Baugrube konnten an drei Stellen normale Hilfsbrücken der SBB eingesetzt 
werden, während unter der Weiche eine speziell angefertigte Hilfsbrücke erforderlich war. Weichen-
hilfsbrücken müssen erhöhte Anforderungen an die Durchbiegungen (w < l/800) und an die Verwin-
dung erfüllen (∆w < 9 mm/3 m Länge). Als Auflager der Hilfsbrücken diente einerseits das bestehende 
Brückenbauwerk, andererseits Betonauflager, welche im Bahndamm zu liegen kamen. 
 
 

3. Der Bauvorgang 
 
 

3.1 Vorarbeiten SBB 
 
Neben der Verlegung des Fahrleitungsjoches samt der Abspannung, mussten die Gleise um ca. 12 
cm angehoben werden, damit die SBB Hilfsbrücken auf der bestehenden Strassenunterführung über-
haupt aufgelegt werden konnten.  
 

3.2 Erstellen Rühlwandträger 
 
Damit die Arbeiten auf dem steilen und engen Damm überhaupt ausgeführt werden konnten, musste 
auf Seite Hallenstadion zuerst eine Zufahrt erstellt werden. Über diese Zufahrt fuhr die Bohrmaschine 
auf den Damm. Für die Längsverschiebung der Bohrmaschine wurden Gleisroste aus Holz eingebaut. 
Im Bereich der zukünftigen Bohrlöcher wurden als erster Schritt, Leerrohre vorgängig als Schotter-
spriessung versetzt.  
In jeder Arbeitsnacht wurde ein Rühlwandträger gebohrt. Die Bohrungen konnten nur während dreier 
Stunden bei Vollsperrung beider Gleise ausgeführt werden. Da die Fahrleitungen nicht geschoben 
werden konnten, mussten die Lage und Dimensionen der Rühlwandträger den möglichen Bohrstand-
orten zwischen Leitungen und Schwellenköpfen angepasst werden. Dies konnte erst geschehen, 
nachdem der genaue Bohrmaschinentyp bestimmt war. Aus Zeitgründen konnten die Bohrrohre nicht 
mehr gezogen werden und mussten im Boden verbleiben. Der Rohrdurchmesser betrug 70 cm, was 
den Einbau eines Rühlwandträgers HEM220 mit Verstärkungsblechen ermöglichte. Die Träger wurden 
zweimal mit einem Stirnplattenstoss biegesteif verbunden. Aus Gründen des Lärmschutzes musste 
nach zwei Nachtschichten jeweils eine Nachtpause eingelegt werden. Insgesamt wurden 14 Rühl-
wandträger im Gleisbereich versetzt. Das Einbringen des Betons folgte in einer weiteren Nacht für alle 
Rühlwandträger. Die übrigen Rühlwandträger im Dammbereich, wurden mit einem Autokran in zwei 
Nachtschichten einvibriert.  
 



   

Bild 4 Einbau Weichenhilfsbrücke 

3.3 Hilfsbrückeneinbau 
 
Der Einbau der drei SBB Hilfsbrücken wurde je in einer Nacht ausgeführt und bot keine speziellen 
Schwierigkeiten.  

Für die Weiche musste vom Unternehmer eine 
spezielle Hilfsbrücke erstellt werden. Sie bestand 
aus je zwei HEM 1000 als Hauptträger. Für das 
Auflager auf der Widerlagerwand der bestehen-
den Strassenbrücke, wurde ein spezieller 
Schnabel entwickelt, welcher die Kräfte der 
Hauptträger übernahm und sowohl seitlich wie 
vertikal verschoben auf der Widerlagerwand 
abgab. So wurden die bestehenden Auflager der 
Strassenbrücke umgangen. Die Spezialhilfs-
brücke mit einem Gesamtgewicht von 30 to wur-
de vom Unternehmer in Einzelteilen nach Walli-
sellen geliefert, dort montiert und in der Einbau-
nacht von der SBB am Kranhaken, im Schritt-
tempo, zur Baustelle Oerlikon gefahren. Selbst-
verständlich konnte dies nur während der Total-
sperrung der Gleise geschehen.  
 

Damit die Betonschwellen der Weichen während dem Betrieb nicht Schaden nahmen, wurde ein spe-
zielles Gummilager zwischen Schwelle und den Stahlträgen der Weichenhilfsbrücke eingebaut, wel-
ches die Schläge abfederte. Wegen der Unebenheit der Betonschwellen, waren zahlreiche Schiftplat-
ten erforderlich. Der Weichenrost musste horizontal und vertikal fixiert werden. Wie aus den obigen 
Schilderungen hervorgeht, waren in der kurzen Nachtpause zahlreiche Arbeiten auszuführen.  
Vorgängig zum Einbau der Hilfsbrücke, musste der Aushub ausgeführt werden. Und hier spielte uns 
ein grosser, unerwarteter Betonklumpen, der wahrscheinlich aus überschüssigem Beton beim dama-
ligen Brückenbau herrührte, einen dicken Strich durch die Rechnung. Ganze zwei Stunden verloren 
wir auf die Zeittabelle, so dass das Gleis erst ca. 2 1/2 Stunden verspätet frei gegeben werden konnte. 
Es zeigte sich, dass die äusserst knappen Zeitvorgaben des Bahnbetriebes, für den Einbau von spe-
ziellen Konstruktionen nur dann eingehalten werden können, wenn keine unliebsamen Überraschun-
gen auftauchen. Glücklicherweise war der Betrieb flexibel genug, die Strecke trotz Stosszeiten so zu 
betreiben, dass keine Verspätungen auftraten.  
 

3.4 Setzungen 
 
Die Setzungen im Bahndamm wurden vorgängig zu etwa 20 bis 30 mm abgeschätzt. Da die Zusam-
mensetzung des Bahndammmaterials unbekannt war, wurden vergrösserte Betonfundamente einge-
setzt. Effektiv stellten sich aber beinahe 50 mm ein, wie das Beispiel des Fundamentes im Gleis 62, 
Seite Wallisellen zeigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 5 Setzungen Hilfsbrückenfundament 



   

Die gleichzeitige Messung der horizontalen Verformungen der Rühlwand, lag bei einigen wenigen mm. 
Die Setzungen sind wohl auf die obersten Schichten des kaum verdichteten Bahndammes zurück-
zuführen. Sie beschränkten sich auf den Fundamentbereich und betrugen schon im Abstand von 3 bis 
6 m wenige mm. Die ‚Hebung’ um ca. 15 mm rührt von der Gleisstopfung her, welche nach einer Brü-
ckenhebung ausgeführt wurde. Wegen der grossen Setzungen mussten die Hilfsbrücken 2 mal ange-
hoben werden. 
 

3.5 Kosten 
 
Die Baukosten für den Neubau der zwei Personenunterführungen belaufen sich auf 2.9 Mio. CHF. Der 
Aufwand des Unternehmers betrug ca. 1.95 Mio. CHF, während die Kosten der SBB sich auf 0.95 Mio. 
CHF summieren.  
 

3.6 Zusammenfassung 
 
Baustellen im innerstädtischen Bereich mit vielen Beteiligten, engen Zeitvorgaben für die Baustelle 
und einer kurzen Zeitspanne zwischen Arbeitsvergabe und Ausführung stellen an alle Beteiligten hohe 
Anforderungen. Die Firma Züblin Strabag, welche diesen Teilauftrag des Gesamtunternehmers ARGE 
Glatt move on übernommen hatte, meisterte die Aufgabe mit grossem Einsatz und zur vollen Zufrie-
denheit. 
 

4. Ausblick 

4.1 Etappe 1A2 
 
Die Glattalbahn soll bis 2008 Oerlikon mit dem Flughafen verbinden. Dazu ist jetzt auch die zweite 
Etappe 1A2 für den Bau freigegeben worden.  
 

4.2 Unterquerung SBB 
 
Im Bereich Stelzen unterquert die Glattalbahn in einem Tagbautunnel die vier Gleise der SBB, welche 
von Oerlikon zum Flughafen und von Oerlikon nach Kloten führen. Der Tagbautunnel unterquert die 
vier Gleise in einem schiefen Winkel. Auch hier liegt wieder eine Weiche über der Baustelle, so dass 
wieder eine Spezialhilfsbrücke eingebaut werden muss. Die Weichenhilfsbrücke ist hier als Trägerrost 
ausgebildet, welcher wegen der grossen Länge zusätzlich auf einem Zwischenauflager liegt. Anders 

als beim Bahndamm an der Thurgauer-
strasse, liegen die Hilfsbrücken hier auf 
Mikropfählen auf, welche im tieferlie-
genden Fels fundiert sind. Die Mikro-
pfähle werden über ein Pfahljoch ver-
bunden und mit Felsnägeln nach hinten 
verankert. 
 
Der Bauvorgang sieht zuerst die Erstel-
lung von gespriessten Gräben quer und 
parallel zum Gleis vor. Die Gräben sind 
genau so breit, dass maximal eine 
Schwelle entfernt werden muss. In die-
se Gräben werden die Mikropfähle ab-
geteuft und die Nägel gebohrt. Insge-
samt sind im Gleisbereich 96 Mikro-
pfähle und 56 Nägel einzubauen.  
 

Danach wird das Pfahljoch erstellt. Die Pfahljoche liegen mindestens 1 m unter der Schwellenober-
kante, so dass sie später im Boden verbleiben können. Nach Erhärten der Pfahljoche werden die 

Bild 6 Unterquerung SBB Stelzen Bild 6 Unterquerung SBB Stelzen 



   

Hilfsbrücken mit Stahlträgern auf die vorbereiteten Pfahljoche versetzt.  
 
Die ganzen Arbeiten werden in der Zeit vom September bis Dezember 2006 ausgeführt werden. Die 
Komplexität der Arbeiten ist allein schon aufgrund der Grösse und der vier Gleise, welche unterquert 
werden, sehr hoch.  
 
 
 
Autor:  
Andreas Lutz 
c/o APT Ingenieure GmbH 
Hofwiesenstr. 3, Postfach 
8042 Zürich 
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1. Aufgabenstellung 

Das Projekt Glattalbahn (GTB) verfügt über zwei Hauptäste. Der eine Ast führt von der Stadt Zürich zum 
Flughafen in Kloten, der andere vom Knoten Ambassador (Grenze Stadt Zürich / Stadt Opfikon) über 
Wallisellen, Dübendorf nach Stettbach. 
 
Das Objekt Auzelg ist dabei Bestandteil des Astes nach Wallisellen. Sein Trassee verläuft vom Knoten 
Ambassador (Thurgauerstrasse), längs dem südlichen Ende des Glattparkes ins Auzelg (Bild 1 und Bild 2). 
Ergänzend werden die parallel verlaufende Glattparkstrasse und die Revitalisierung des Katzenbaches 
realisiert (deshalb Objekt Auzelg+).  
 
 

 
Bild 1 Situation Ambassador - Hagenholzstrasse 
 
 

 
Bild 2 Situation Hagenholzstrasse - Auzelg 
 
Im Rahmen des Quartierplanverfahrens für den Glattpark ist der schon vorgängig der für die GTB benötigte 
Platz ausgespart worden. 
 
Das Baugebiet liegt am Rande des Siedlungsgebietes der Stadt Zürich. 
 
Ein Blick über das Gelände zeigt grüne Wiesen und ebenes Terrain. 
 



 
 
 
 
 
 

• Blick in Richtung SF DRS 
• Grenze Opfikon / Zürich  
• Links im Boden: 25bar Gasleitung 
• Rechts in der Luft: SBB Leitung 
• Rechts am Boden: Katzenbach  

 
 Bild 3 Freiraum für Glattalbahn 
 
 
Die vorhandene Hochspannungsleitung der SBB zeigt die Richtung des zukünftigen Trassees. Die im Boden 
verlegte Hochdruckgasleitung ist nicht mehr unter Druck und soll verlegt werden. 
 
Auf der Höhe von “SF DRS“ quert der Leutschenbach (Bild 4) das zukünftige Trassee (s. Pfeil in Bild 1).  
Auf dem Gebiet der Stadt Zürich (Oberstrom) soll er renaturiert werden (Projekt Freiraum Leutschenbach). 
Der Anblick ist nicht furchterregend. Seine Lage erschwert allenfalls die Baustellen Logistik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Blick Bach aufwärts 
• Leutschenbach führt direkt 

in die Glatt 
• Leutschenbach übernimmt 

auch Wasser aus 
Hochwasserentlastungen 

 
 Bild 4 Leutschenbach 
 
 
Bei “Schutz und Rettung“ bildet die Glatt ein Hindernis. Die erforderliche neue Brücke kommt unmittelbar 
neben die schon bestehende Strassenbrücke zu stehen (Bild 5). Die Aufgabenstellung Überquerung der 
Glatt ist somit auch nicht neu und daher keine spezielle Herausforderung.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Blick in Richtung Zürich 
• Links: Bestehende Strassenbrücke 
• Rechts: Neue Bahnbrücke 
• Beide Brücken mit Pahlfundation 

 
 Bild 5 Brücken über die Glatt 
 

 
 
Der erste Eindruck "Bauen auf der grünen Wiese - keine Herausforderung" scheint sich zu bestätigen 
und damit verbunden erscheint das Objekt Auzelg+ locker lösbar. 
 
 
2. Zusatzinformationen 

Nach der ersten oberflächlichen Einstimmung fällt auf, dass die frühere Bezeichnung des Glattparkes 
Oberhauserried hiess. 
 
Die Bezeichnung "Ried" ist im Zusammenhang mit Bauen nicht nur vertrauenserweckend. Die erstellten 
geologischen Untersuchungen zeigten im Bereich Leutschenbach den Aufbau gemäss Bild 6, mit den 
Hauptaussagen: 
 
• Setzungsempfindlich 
• Schwemmmaterial in relativ tiefer Lage 
• Fundation mittels Pfählen 
• Zwei Grundwasserstockwerke, das untere gespannt. 
 
(PS: Diese Themen werden vertieft im folgenden Referat behandelt.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Baugrund verlangt Pfahlfundation 
• Unteres Grundwasserstockwerk ist 

gespannt 
 

 Bild 6 Geologisches Profil Leutschenbach 
 
 
Neben den geologischen Vorgaben gemäss Bild 6 säumen Werkleitungen beidseits den Leutschenbach. 
Daraus resultieren weitere Einschränkungen, mit denen man aber umgehen kann. 
 
Aber nicht genug damit! Neben der GTB sind noch weitere Aktivitäten in diesem Raum geplant. Unter 
anderem realisiert die Stadt Zürich (gleichzeitig) längs dem Leutschenbach noch einen Regenwasserkanal. 
Er hat die Aufgabe (Schmutz-) Wasser aus den Hochwasserentlastungen vom Leutschenbach fernzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Schmutzwasser- und 
Regenwasserkanal längs dem 
Leutschenbach 

 
 Bild 7 Werkleitungen “Leutschenbach“ 
 
 
Zwei Aktivitäten am selben Ort verlangen gegenseitige Absprachen (terminlich, technisch). Es gelang in der 
Submissionsphase die Bauarbeiten so zu etappieren, dass der in den Leutschenbach mündende 
Katzenbach oberhalb dem Tosbecken in den Leutschenbach fliesst und nicht mehrmals umgelegt werden 
muss. 
 
Die vertiefte Beurteilung zeigt, dass die Realisierung noch immer relativ einfach mittels einer 
einfachen Brücke lösbar ist. 
 
 
3. Überraschungen 

Die noch so gut gemeinten Absprachen haben sich aber in der Praxis erst noch zu bewähren. 
 
Es zeigte sich, dass die Bauwerke Dritter (Regenwasserkanal) schneller und die GTB, wegen der 
Einsprache gegen die Vergebung der Baumeisterarbeiten, später als vereinbart realisiert werden. 
 
Der Katzenbach verläuft dadurch nicht mehr wie geplant temporär oberhalb dem Tosbecken, sondern in 
seinem definitiven Bachbett unmittelbar beim Durchlass Leutschenbach. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Überleitung des Katzenbachs in den 
Leutschenbach für NW (Flutung bei 
HW)  

 

 
 Bild 8 Ableitung Katzenbach 
 

 
Als massgebende Überraschung zeigte sich aber der im Untergrund verlaufende Abwasserstollen von 
Opfikon nach Zürich. (In den Werkleitungserhebungen Auzelg+ ist er noch nicht angegeben worden.) 
 
Ausgerechnet im Bereich des zukünftigen Durchlasses Leutschenbach schwenkt der Abwasserstollen unter 
den Leutschenbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Schmutzwasserkanal 
• Regenwasserkanal 
• Abwasserstollen (Pfeil) 

 

 Bild 9 Querschnitt Durchlass Leutschenbach 
 
 
Wohin mit den Pfählen?  
 
Nicht nur unmittelbar neben dem Stollen, sondern auch innerhalb einem Abstand von 3 m um den Stollen 
dürfen keine neuen Konstruktionsteile gebaut werden. Um neue Verantwortungsfragen auszuschliessen 
(Stollen ist noch in der Garantie der Unternehmungen), “musste“ diese Vorgabe seitens GTB eingehalten 
werden, auch wenn für einen kleineren Abstand rechnerisch die erforderlichen Nachweise (Tragsicherheit) 
hätten erbracht werden können. 
 
Die Folge ist eine komplizierte, massive Tragkonstruktion über einen (kleinen) Bach. 
 
 



4. Umsetzung 

Mit Baubeginn zeigt die eingangs beiläufig erwähnte Hochspannungsleitung der SBB seine Wirkung. Auch 
wenn die Kabel subjektiv in grosser Höhe verlaufen, hat die Bauinstallation (Kran, Pfahlbohrgeräte) 
entsprechend angepasst werden müssen. Wichtig: Auch "Nebensächliches" in Submission aufführen, sonst 
kann es teuer werden! 
 
Der Umstand, dass sich das Baugebiet am Siedlungsrand befindet, führt weiter dazu, dass sich die "grüne 
Wiese" nicht so grün präsentiert wie erhofft. Diese Randzonen haben es in sich, da verschiedenste 
Materialien deponiert werden. Bei detaillierter Betrachtung summieren sich die speziell zu entsorgenden 
Aushubkubaturen. Dies ist kein technisches aber ein finanzielles Problem im Grünen.  
 
Der sich inzwischen zum Grossprojekt gemauserte Durchlass muss in zwei Etappen realisiert werden, damit 
ein Hochwasser aus Katzen- und Leutschenbach immer abgeleitet werden kann (Rückstaugefahr). 
 
Etappe 1: 

• Eingrenzung des Abflusses Leutschenbach auf die Westhälfte, unter Gewährleistung des Abflusses 
allfälliger Hochwasser (d.h. Abschlüsse nicht so hoch wie möglich, sondern so hoch wie zulässig). 

• Abteufung der Osthälfte mittels Böschung, und punktuellem Wellpoint. 
 
Auch die Oberstrom anstehenden Aktivitäten (Freiraum Leutschenbach) erfolgen terminlich nicht wie 
erwartet deckungsgleich mit denen des Durchlasses. 
 
Dadurch genügte die geplante Böschung nicht mehr auf der ganzen Länge, weil z.B. die Böschung noch 
nicht für das Anschlussprojekt zurück genommen werden durfte. 
 
Das Verziehen der Böschung zur Aufrechterhaltung der Gebäudeumfahrten um das SF DRS führte zu 
lokalen Zusatzmassnahmen, wie Vernagelungen und lokale, verankerte Rühlwand. 
 
Die Lageüberwachung des im Einzugsgebiet stehenden SBB Beton-Masten bestätigte, dass die getroffenen 
Sicherungsmassnahmen die stabile Situation auch während dem Bauzustand gewährleisteten. 
 
Die für den Durchlass erforderliche Pfahlfundation konnte nicht ab der Baugrubensohle gebohrt werden, weil 
mit gespanntem Grundwasser gerechnet werden musste. (PS: Ein von einer früheren Baustelle übrig 
gebliebenes Piezometer bewässerte die Baustelle, da dieses nicht richtig gegen den gespannten 
Grundwasserspiegel abgedichtet worden war.)  
 
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die Unternehmer neben den erwähnten Bedingungen auch 
noch auf die Erschwernisse eines eben neu gebauten ew-Trassees und auf die wieder unter Druck gestellte 
Hochdruckgasleitung Rücksicht nehmen mussten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• im Hintergrund. Erste 
Bodenplattenetappe 

• Leutschenbach hinter der 
Spundwand 

 
 
 
 

 
 Bild 10 Baustelle Durchlass Leutschenbach Ost 
 
 



Etappe 2: 
Analog der Etappe 1 wurde die Baugrube auf der Westseite wieder mit WP und geböscht ausgeführt. 
Nachbarn waren aber auf der Westseite der neue Regenwasserkanal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pfähle unter der zukünftigen 
Bodenplatte (nicht unter der 
Längswand) 

• Betonstützriegel auf den 
verstärkten Unterlagsbeton (Pfeil) 

 
 Bild 11 Baustelle Durchlass Leutschenbach West 
 
 
Der Regenwasserkanal wirkte positiv, indem die Hochwassermenge im Leutschenbach nach dessen 
Inbetriebnahme markant abnahm. 
 
Negativ ist allerdings seine Hochlage unmittelbar neben dem zu erstellenden Durchlass (vgl. Bild 9), sowie 
die Auflage, dass er keine Setzungen aufnehmen kann. 
 
Dass die Vorgabe "keine Setzungen" unmittelbar neben einer solchen Baugrube schlecht zu erfüllen ist, 
speziell in diesem Baugrund (Ried), ist keine sensationelle Erkenntnis. 
 
Mit Aushub in Etappen, sowie vorgängig eingebrachten Betonstützriegeln reagierte man auf die heikle 
Situation. 
 
Die Überwachung des Kanals in Höhe und Lage zeigte Verschiebungen, sie bestätigte aber auch die 
Wirksamkeit der Massnahmen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Verschiebungen  
(“25mm“ In Richtung Baugrube) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Setzungen 

 

 Bild 12 Verschiebungs-, Setzungsdiagramm 
 
 
 



Dass die Dilatationsfugen des neuen Regenwasserkanals ohne jegliche Querkraftübertragung ausgebildet 
sind, vereinfachte unsere Aufgabe nicht. Es trat dann auch in der Fuge des tiefer fundierten, massiven 
Entlastungsbauwerkes und dem Kanal ein entsprechender Horizontalversatz auf. Beim Wiederverfüllen wird 
er sich zum Teil wieder etwas zurückbilden. Im Monat April wird jetzt noch der letzte Teil der Betondecke 
betoniert werden, sodass auch dieses in zwischen terminkritische Herzstück auf der grünen Wiese, gerade 
noch rechtzeitig fertig wird. 
 
Es werden jetzt die Aktivitäten Dritter beginnen. Dabei ist zu beachten, dass bei Projektierung mittels 
Koordinaten die gemeinsame Basis verwendet wird. Für das gemeindeübergreifende Projekt der GTB 
mussten die vorhandenen lokalen Koordinatennetze ausgeglichen werden. Beispielsweise beträgt die 
Differenz beim Durchlass Leutschenbach zwischen dem ausgeglichenen Netz der GTB und dem Netz der 
Stadt Zürich die Grössenordnung um 4 cm. 
 
 
5. Erkenntnisse 

• Auch wenn die visuelle Situation jeweils sehr einfach erscheint, ist dies möglicherweise erst ein kleiner 
Teil der Wahrheit. 

 
• Wenig bewährt haben sich die Aktivitäten, die beabsichtigen verschiedene Bauwerke zur Nutzung von 

Synergien zusammenzuführen. Rückblickend sind Lösungen zu forcieren, die unabhängig umzusetzen 
sind. 

 
• Beim nachträglichen Zusammenfügen verschiedener Projekte ist auf die allenfalls unterschiedliche Basis 

von Koordinaten zu achten. 
 
• In Gerinnen besteht vor Ort die Tendenz, erforderliche Abschottungen möglichst hoch auszubilden, um 

möglichst lang keine nassen Füsse zu bekommen. Dies steht aber im Widerspruch zur Forderung des 
Hochwasser ungehindert ableiten zu können.  

 
• Auch Bauen auf der grünen Wiese kann sich zur Herausforderung steigern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex Temperli 
Ingenieurbureau HEIERLI AG 
Culmannstrasse 56 
8006 Zürich 
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«Bodenersatz  –  Bodenverbesserung»  –  ein Spannungsfeld

1. Ausgangslage
1.1 Geologie und Wasserverhältnisse

Das Projektgebiet zwischen Ambassador und Auzelg (vgl. Bild 1) liegt geologisch betrachtet im Bereich der

südlichen Felsrinne des Glattals. Nahe der westlichen Losgrenze wurde der Fels in 53 m Tiefe erbohrt (vgl.

Bild 2). Rund 400 m nördlich im Bereich der Thurgauerstrasse und der N20 steigt die Obere Süsswasser-

molasse aber immerhin bis 15 m unter Terrain an und trägt dort eine Grundmoränendecke. Ansonsten be-

steht die Rinnenfüllung aber in erster Linie aus eiszeitlichen Seeablagerungen, die im Abschnitt entlang der

Thurgauerstrasse oft alle Übergänge zu Moränen zeigen und - zumindest im tieferen Teil - meist glazial vor-

belastet sind, während sie im Projektgebiet vorwiegend als Typ Seebodenlehm vorliegen und hier nur noch

z.T. glazial etwas gestaucht sein dürften.

Auf dem Abschnitt «Ambassador» – «SF», entlang des Katzenbachs gehen die eiszeitlichen Seeablagerun-

gen nach unten in kies- und sandreiche Seeablagerungen über, welche gespanntes, z.T. sogar artesisch

Bild 1: Übersichtsplan mit Glattalbahn, Glattparkstrasse und Revitalisierung Katzenbach

Bild 2: Geologisches Längenprofil Glattalbahn



gespanntes Grundwasser führen. Wasserhaltungsmassnahmen in nahe gelegenen Baugruben (z.B. World-

Trade-Center) haben gezeigt, dass diese Träger weiträumig verbreitet und beeinflussbar sind. Solche tiefen,

artesisch gespannte Grundwasserträger sind vor allem auch im Gebiet Hallenbad / Hallenstadion / Messe

Zürich nachgewiesen.

Im Bereich Haltestelle Ambassador werden die eiszeitlichen Seeablagerungen sandreich, im tieferen Teil so-

gar kiesreich, so dass dort von sandigen und kiesigen Deltaablagerungen gesprochen werden kann. Bei der

Glattquerung sind über den eiszeitlichen Seeablagerungen späteiszeitliche Schotter angetroffen worden.

Die postglazialen Deckschichten zwischen der Thurgauerstrasse und dem Projektende bei «Auzelg» beste-

hen vorwiegend aus feinkörnigem, locker gelagertem bzw. weichem Schwemm-Material und, da es sich um

ein ehemaliges Riedland handelt, auch aus Sumpfablagerungen mit z.T. Torflagen sowie organischen Kom-

ponenten. In gewerblich genutzten Abschnitten und im Umfeld von Verkehrsträgern sind auch künstliche

Auffüllungen verbreitet, besonders mächtig sind sie im Bereich der Glattquerung.

Wie für ein altes Ried nicht anders zu erwarten, liegt die Obergrenze der Wassersättigung der feinkörnigen

Lockergesteine dort, wo die Drainagen der Melioration nicht mehr funktionstüchtig sind, nahe der Terrain-

oberfläche. Im übrigen ist diese von der Höhenlage der Drainagen abhängig.

1.2 Bauvorhaben

Im Rahmen der Teiletappe 1A1 sind der rund 1.1 km lange Abschnitt der Glattalbahn sowie die ca. 900 m

lange Glattparkstrasse zusammen mit der Revitalisierung des Katzenbachs auf 450 m zu realisieren (vgl.

Bild 1). Die Glattalbahn und die Glattparkstrasse verlaufen ausgehend von der Thurgauerstrasse (Stadtgren-

ze Zürich / Opfikon) vorerst parallel entlang dem linken Ufer des Katzenbachs in südöstlicher Richtung über

den Leutschenbach bis zur Hagenholzstrasse, wo die Glattparkstrasse in letztgenannte mündet, während

die Glattalbahn nach Osten abbiegt und nach der Glattquerung mit der Wendeschlaufe im Gartenareal «Au-

zelg» vorläufig endet. Die Nivellette der beiden Verkehrsträger verläuft auf diesem Abschnitt bis zu 1.5 m un-

ter bzw. bis zu 2 m über heutigem Terrain. Es sind somit relativ bescheidene topografische Veränderungen

nötig.

1.3 Anforderungen an das Trassee

Das Trassee der Glattalbahn sowie der Glattparkstrasse hat den folgenden Anforderungen bezüglich der

Zusammendrückungsmoduli des Untergrunds sowie des Unter- und Oberbaus zu genügen:

- Fundationsschicht:

• ME = 80 N/mm2 für die Glattalbahn (bei Schottertrassee)

• ME = 100 N/mm2 für die Glattparkstrasse

- Untergrund auf Niveau Planie: 

• ME = 15 N/mm2 für die Glattalbahn

• ME = 15 N/mm2 für die Glattparkstrasse

Mit diesen Anforderungen soll die Qualität des Unter- und Oberbaus und damit die Dauerhaftigkeit der bei-

den Trassee langfristig gewährleistet und Setzungen sowie Setzungsunterschiede beschränkt werden.



2. Geotechnische und Umwelt-Aspekte
2.1 Einschätzung des Baugrunds

Beim vorliegenden Baugrund mit feinkörnigen, weichen Überschwemmungs- und Sumpfablagerungen sowie

Wassersättigung z.T. bis nahe OKT war - auf der Basis der vergleichsweise bescheidenen Anzahl ausgeführ-

ter Sondierungen (2 Kernbohrungen, 8 Sondierschächte und 16 Rammsondierungen) - davon auszugehen,

dass die geforderten Werte auf der Planie zumeist nicht erreicht werden. Zudem wurden an zwei Stellen Torf-

lagen angetroffen, wobei weitere Zonen mit Torf nicht ausgeschlossen werden konnten. Weiter liessen die

Sondierergebnisse mit den auf kürzeren Strecken stärker variierenden Untergrundverhältnissen sowie die un-

terschiedlichen Schütthöhen und der teilweise Geländeabtrag mindestens mittelfristig grössere Setzungsun-

terschiede im Trassee erwarten. Setzungsabschätzungen ergaben Werte zwischen 0 und 7 cm. Um die rund

1.1 km lange Strecke in Bereiche mit ähnlichen geotechnischen Randbedingungen, d.h. verschiedene Norm-

querschnitte mit entsprechenden Massnahmen, einteilen zu können, war vorgesehen, spätestens vor Baube-

ginn in einem engeren Raster weitere Sondierschächte abzuteufen, um die Baugrundkenntnisse der Problem-

stellung entsprechend zu verfeinern. Diese Sondierschächte konnten schliesslich erst nach der Submission

ausgeführt werden.

2.2 Projekt und Ausschreibung

Unter den gegebenen geotechnischen Randbedingungen und in Anbetracht der für die beiden Verkehrsträger

geforderten Baugrundwerte auf Höhe der Planie standen folgende Varianten zur Diskussion:

- Materialersatz (Auspacken und Einbringen von hochwertigerem, lagenweise verdichtbarem Material)

- Vorbelastung allenfalls kombiniert mit einem teilweisen Materialersatz

- Baugrundverbesserungen z.B. durch konventionelle Kalkstabilisierung, durch Fräsmischverfahren oder

evtl. Rütteldruckverdichtung

- Einsatz von Leichtbaustoff (z.B. geschäumtes Glas) kombiniert mit reduziertem Materialersatz

- Kombination von Geogitter/Geotextil und Materialersatz.

Zudem wurde wegen der insgesamt ungünstigen und stark variablen Untergrundverhältnisse sowie wegen

der Lagen mit hohem Anteil an organischen Komponenten bis hin zu Torf entschieden, auf diesem Abschnitt

mindestens bis zur Glattbrücke keine feste Fahrbahn, sondern ein konventionelles Schottertrassee zu erstel-

len, um die zu erwartenden Setzungen bzw. vor allem die Setzungsunterschiede später mit vergleichsweise

bescheidenem Aufwand ausgleichen zu können.

In der Ausschreibung wurde wegen des hochliegenden Wasserspiegels und den nötigen Drainagen weder

eine Stabilisierung mit hydraulischen Bindemitteln noch die Verwendung von Recyclingmaterial mit hohem

Betonabbruchanteil als Schüttgut zugelassen. Dies deshalb, weil stabilisiertes und stark betonhaltiges Recy-

clingmaterial bei den erwarteten geringen Sickerwassermengen bzw. der überwiegend bescheidenen Durch-

lässigkeit des Untergrunds, eine erhebliche Anreicherung von gelöstem Calziumcarbonat im Sickerwasser

und damit eine hohe Sättigung erwarten liess, so dass die Drainagen rasch versintern würden und nebst ho-

hem Unterhaltsaufwand auch eine geringe Lebensdauer prognostiziert werden musste. Zusätzlich wurde da-

von ausgegangen, dass das Sickerwasser einen zu hohen pH-Wert (pH ≥ 9) aufweisen und die Einleitbedin-

gungen für eine direkte Ableitung in die nahen Bäche nicht mehr erfüllen und damit längerfristig den Einsatz

einer kostenintensiven Pufferanlage erforderlich machen würde.

Aus diesen Überlegungen wurde ein konventioneller Materialersatz ausgeschrieben. Die Eingabe einer Unter-

nehmervariante war jedoch zugelassen.



2.3 Unternehmervariante

Nebst den Angeboten mit Materialersatz wurde eine Unternehmervariante mit dem so genannten Fräs-

mischverfahren eingereicht, welche die Stabilisierung mit einer Mischung von gemahlenem gebrannten Öl-

schiefer und Weissfeinkalk (Dorosol C) vorsah. Die Unternehmervariante entsprach allerdings technisch und

qualitativ nicht in allen Teilen der Amtsvariante. Dies vor allem deshalb, weil die stabilisierte Schicht zu dünn

gewählt wurde. Zudem blieb das Problem mit der möglichen Veränderung des pH-Werts von in der Drainage

zwischen Glattparkstrasse und Glattalbahn anfallendem Sickerwasser offen. Hauptvorteile der Unternehmer-

variante lagen in den wesentlich geringeren Lastwagenfahrten, da nur wenig Material abtransportiert und da-

mit auch weniger zugeführt werden müsste. Damit würden zudem die Ressourcen (hochwertiges Schüttma-

terial, so z.B. Kies/Sand) geschont. Vorbehalte bezüglich der Stabilisierung mussten allerdings - wie bereits

erwähnt - wegen der möglichen pH-Wert-Veränderung im Grund- und Sickerwasser sowie wegen der mögli-

chen Bildung von Ammoniak bei der Kalkstabilisierung von stärker organischem Material angebracht und

den Vorteilen gegenüber gestellt werden. Weiter war auf den Umstand hinzuweisen, dass bei späteren Bau-

arbeiten der Aushub von stabilisiertem Material als Bauabfall gesetzeskonform entsorgt werden muss. Aus

diesen Überlegungen erfolgte die Vergabe für das Angebot mit der Amtsvariante.

2.4 Ausführungsprojekt

Nach der Projektfreigabe konnten die Zusatzuntersuchungen mit Sondierschächten beidseits des Trassees

der Glattalbahn und der Glattparkstrasse in einem Abstand von 25 m alternierend bzw. in Achsrichtung der

beiden Verkehrsträger jeweils in 50 m Abstand durchgeführt werden. Diese ergaben einerseits, dass nur auf

einem eng begrenzten Abschnitt und nur relativ dünne Torflagen anzutreffen sind, welche zudem relativ hoch

liegen und somit beim Materialersatz entfernt bzw. ersetzt werden. Anderseits zeigte sich, dass westlich der

Glatt bis zum Leutschenbach nebst wenigen Torflagen immer wieder stärker kiesige Linsen angetroffen wur-

den, welche günstigere geotechnische Eigenschaften, aber auch eine höhere Permeabilität aufwiesen. Öst-

lich der Glatt traten recht fest gelagerte Sande und kaum Wasser in Erscheinung, so dass davon ausgegan-

gen werden konnte, dass dort der anstehende Untergrund die geforderten Zusammendrückungsmoduli (ME-

Werte) erfüllen wird.

Auf der Basis dieser Untersuchungsresultate wurde schliesslich festgelegt, wie tief das anstehende Boden-

material ersetzt werden musste, damit die geforderten ME-Werte auf der Höhe der Planie erreicht und die

rechnerischen Setzungen von 2 cm nicht überschritten werden. Das Querprofil in Bild 3 sowie der Ausschnitt

des Längenprofils in Bild 4 veranschaulichen die neu festgelegte Untergrenze des Materialersatzes und zei-

gen, dass gegenüber dem ursprünglichen, vorsichtig gewählten Konzept des generellen Materialaustauschs

bis in 3 m Tiefe ab OK Schiene bzw. Fahrbahn nun dank vertiefter Baugrundkenntnisse der Materialersatz

wesentlich reduziert werden konnte. Dabei sind das Mass der Aufschüttung bzw. des Einschnitts in das bes-

tehende Terrain sowie die angetroffenen Baugrundverhältnisse entsprechend berücksichtigt worden. Wie

UK «Materialersatz» (Ausführung)

UK Materialersatz (Submission)

3
.0

0

Glattparkstrasse
km 740

Glattalbahn
km 10‘760

420 m ü.M.

Sickerleitung

urspr. TerrainOberbau

4.50 3.70 3.24 7.08 4.50 2.94 0.77 6.08 1.15 3.00

Bild 3: Typische Querprofil (Materialersatz «Submission» und «Ausführung»)



aus dem Ausschnitt des Längenprofils von Bild 4 hervorgeht, konnte der Materialersatz auf Tiefen von 1 bis

1.6 m beschränkt werden.

Die Sanierung von im Westteil vorhandenen Altlasten erforderte z.T. einen Abtrag in der Grössenordnung

von bis zu 2.2 m. Weiter war zusätzlich noch durch Bauschutt verunreinigte künstliche Auffüllung zu entsor-

gen (vgl. Bild 4).

Im Rahmen dieser Abklärungen und der Projektoptimierung wurde der Unternehmervorschlag nochmals auf-

genommen, d.h. die Variante «Fräsmischverfahren» mit der Stabilisierung hinsichtlich Qualität auf den glei-

chen technischen Stand gebracht, wobei seitens des Unternehmers anstelle von gemahlenem gebrannten

Ölschiefer und Weissfeinkalk (Dorosol C) nun ein Produkt aus gemahlenem Portlandzementklinker und ge-

branntem Ölschiefer (Doroport) favorisiert wurde. Da im Rahmen der Zusatzuntersuchungen erst in rund

2.0 m Tiefe ab Terrainoberkante Wasser und Lagen mit hohem organischen Anteil sowie Torf i.d.R. nur ober-

halb von 2 m angetroffen wurden, entfielen wesentliche Nachteile der Unternehmervariante. Es blieb aller-

dings vor allem die Frage bezüglich der möglichen, längerfristigen Veränderung des pH-Wertes von Sicker-

und Grundwasser sowie die Gefahr der Versinterung von Sickerleitungen offen.

3. Variantenentscheid und Ausführung
3.1 Variantenentscheid

Aufgrund einer eingehenden Abwägung aller Vor- und Nachteile sowie der Risiken entschied sich die Bau-

herrschaft in Absprache mit den Umweltbehörden, d.h. dem Amt für Wasser, Energie und Luft (AWEL) für die

Unternehmervariante. Die Umweltbehörden wurden wegen der möglichen Immissionen ins Grundwasser so-

wie in die Oberflächengewässer (Veränderungen des pH-Wertes) frühzeitig kontaktiert und in die Entschei-

dungsfindung miteinbezogen. Die Genehmigung erfolgte unter der Auflage von entsprechenden Überwa-

chungsmassnahmen im Grund- und Sickerwasser. Nach der Entwicklung des Überwachungskonzepts konn-

te die Ausführung in Angriff genommen werden.

Bild 4: Ausschnitt aus Längenprofil (10-fach überhöht)



3.2 Überwachungskonzept

Dort, wo im Rahmen der Zusatzuntersuchungen Linsen von etwas besser durchlässigen Lockergesteinen

(kiesige Sande bis Feinsande) angetroffen wurden, war das Grundwasser mit pH-Wert - Messungen in Pie-

zometer-Rohren Ø 4.5" zu überwachen (vgl. P1 ÷ P3 in Bild 5). Zudem waren die im Bereich der Glattpark-

strasse und dem Trassee der Glattalbahn zur Begrenzung des Grundwasseranstiegs verlegten Sickerleitun-

gen in Schächten zusammenzuführen, um das Sickerwasser überwachen und – solange das Sickerwasser

die Einleitbedingungen in die Bäche bzw. die Glatt nicht erfüllt – getrennt vom Oberflächenwasser der Stras-

se über eine Pufferanlage leiten und dort neutralisieren zu können.

3.3 Trasseebau

Nachdem der Boden gemäss Prüfperimeter für Bodenverschiebung abgetragen und zur Wiederverwertung

zwischendeponiert oder entsprechend entsorgt worden war, lief der weitere Bauablauf wie folgt ab:

- Abtrag der Lockergesteine bis ca. 40 cm über die geplante Aushubsohle

- Der Abtrag wurde auf Depots zwischengelagert, organisch durchsetzte Lockergesteine und Torflagen,

oder auch stark tonige Lagen, d.h. nicht zur Stabilisierung geeignete Lockergesteine wurden aussortiert

und abgeführt.

Bild 6: Verteilung des Schüttguts

Bild 5: Ergänztes geologisches Längenprofil (10-fach überhöht)



- Die untersten 40 cm wurden - sofern die anstehenden Lockergesteine geeignet waren - jeweils vor Ort

mittels Fräsmischverfahren stabilisiert und danach mittels Walze verdichtet (vgl. Bilder 6 ÷ 9).

- Danach wurde wieder geeignetes Material ab Zwischendeponie zugeführt und ebenfalls lagenweise

stabilisiert und verdichtet.

- Die Verdichtung wurde jeweils lagenweise mittels Plattendruckversuchen stichprobenartig überprüft

und bei Bedarf durch Nachverdichtung verbessert.

Bild 7:
Fräsen und Mischen des
Bodens oder des Schüttguts mit
hydraulischen Bindemitteln;
Hochleistungsfräse Wirtgen Recy-
cler WR 2500 K mit rund 40 to

Bild 8: 
Bodenfräse für das Aufschneiden und

Mischen

Bild 9:
Verdichtung mit 12 to-Walze



Die bis heute durchgeführten Arbeiten haben die Erwartungen erfüllt, d.h. die Kontrollen ergaben, abgese-

hen von wenigen Ausnahmen, durchwegs die geforderten Werte. Dort, wo sie nicht erreicht worden sind,

konnte entweder nachverdichtet oder nochmals mit Stabilisierung nachgebessert werden.

3.4 Überwachung von Grund- und Sickerwasser

Die Messungen in den drei Piezometerrohren ergaben anfangs lediglich z.T. leichte pH-Wert-Veränderungen

im Grundwasser, d.h. bei zwei Rohren eine Erhöhung von pH-Wert = 7 auf knapp 9. Diese verminderten sich

mittlerweile wieder auf eine Grössenordnung von rund 8. Die Messergebnisse der pH-Werte im Sickerwas-

ser hingegen liegen wesentlich höher (vgl. Bild 11), d.h. zwischen pH = 11.5 bis 12.5, so dass das Sicker-

wasser über die Neutralisationsanlage geleitet werden muss. Eine Prognose über die Dauer dieser erforder-

lichen Behandlung des Sickerwassers ist schwierig, da weiterhin Leitungs- und Trasseebauten im Gange

Bild 11: pH-Wert - Messungen beim Zufluss zu den Neutralisationsanlagen

Bild 10: Sinter in der Sammelleitung



sind und dort ebenfalls Beton- und Mörtelarbeiten zur Ausführung gelangen, welche zu einer pH-Wert-Verän-

derung des Meteorwassers führen. Dieser Einfluss auf die Qualität des Sickerwassers ist allerdings schwer

abschätzbar. Bei den hohen pH-Werten ist auch mit Versinterungen in den Sicker- und Sammelleitungen zu

rechnen (vgl. Bild 10).

4. Heutige Erkenntnisse
Geotechnische Probleme und deren Lösung erfordern eine umfassende Schau einer zumeist grossen Zahl

unterschiedlichster Aspekte.

Im vorliegenden Fall waren u.a. die folgenden Faktoren zu würdigen und zu bewerten:

- Setzungsverhalten und damit die Dauerhaftigkeit und Stabilität des Trassees

- Unterhaltsaufwand und Dauerhaftigkeit der Leitungen (Versinterung und Reinigungsaufwand)

- Schonung der Ressourcen: Verbrauch von hochwertigen Baustoffen, wie z.B. Kies-Sand I oder II 

- Weitere Umweltaspekte wie z.B.

• Mögliche Veränderungen des Grundwasserchemismus (z.B. pH-Wert)

• Einleitbedingungen in öffentliche Gewässer und die Kanalisation

- Finanzielle Aspekte wie z.B.

• heutige Investition (Aufwand für den Bau)

• langfristiger Unterhalts- und Erneuerungsaufwand 

• Dauer des Einsatzes der Neutralisationsanlagen für die Behandlung von Sickerwasser

- Stabilisierungen erfordern i.d.R. eine Bewilligung der Umweltbehörden

- usw.

Dabei sind verschiedene Faktoren nicht ohne weiteres in Franken und Rappen zu bewerten.

So ist z.B. die Bewertung der weiteren Umweltaspekte wie z.B. das Vermeiden von Lastwagenfahrten, die

Schonung von Ressourcen sowie der Umstand, dass stabilisierter Boden bei einem späteren Abtrag als

Bauabfall einzustufen ist, offen. In diesem Sinne ist die Frage, welche Lösung im Endeffekt nachhaltig ist,

heute nicht abschliessend zu beantworten.

Die Forderung, nachhaltige Lösungen mit möglichst bescheidenen Risiken zu favorisieren, führt zwangsläu-

fig zu einem Spannungsfeld. Deshalb sind die Fakten und Aspekte im Rahmen intensiver Gespräche zwi-

schen Bauherrn, Planer, Spezialisten, Unternehmer sowie den Umweltbehörden zu diskutieren und abzuwä-

gen. Der Variantenentscheid ist in den Nutzungsvereinbarungen zu begründen und festzuhalten.

Aus heutiger Sicht kann eine positive Bilanz gezogen werden, denn mit der Stabilisierung konnte das ge-

steckte Ziel eines stabilen Trassees trotz langen Perioden mit ungünstiger Witterung beinahe termingerecht

erreicht werden.

Die offenen Fragen bezüglich des Grund- und Sickerwassers und der langfristigen Entwicklung des pH-Wer-

tes gilt es weiterhin zu beobachten, um auch Erfahrungen für zukünftige Projekte zu sammeln.

Autor: Richard Weber, dipl. Bauing. ETH/SIA

Dr. von Moos AG, Bachofnerstr. 5, 8037 Zürich
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Altlastenproblematik und belastete Bauabfälle im urbanen Raum 
 
 
1 Einleitung 
 
Die Glattalbahn erschliesst ein urbanes Gebiet, das über mehrere Jahrzehnte durch menschliche Tätigkeiten 
verändert wurde. Diese Tätigkeiten haben ihre Spuren im Boden und Untergrund hinterlassen. Bei Bauvor-
haben in diesen Gebieten muss die Altlastenproblematik und der Themenkreis der belasteten Bauabfälle, 
unabhängig von den Auflagen und Forderungen der Behörden, aktiv und konsequent angegangen werden. 
Nur so kann erfolgreich ein Altlasten- und Bauabfallmanagement im Bauvorhaben verankert werden. 
 
Im folgenden wird dargelegt, wie der Themenblock Altlasten und belastete Bauabfälle im Rahmen des Pro-
jektes Glattalbahn bearbeitet wurde, damit das stark unter Zeitdruck stehende Grossprojekt termingerecht 
realisiert werden kann. 
 
 
2 Eigenschaften von Grossprojekten im urbanen Raum 
 
Grossprojekte im urbanen Raum zeichnen sich bezüglich Altlasten und belastete Bauabfälle durch folgende 
Eigenschaften aus: 
- Vorliegen von diversen, durch das Bauvorhaben tangierten Betriebsstandorten, die einen Eintrag im Alt-

lastenverdachtsflächen-Kataster (VFK) bzw. im Kataster der belasteten Standorte (KbS) aufweisen (vgl. 
Bild 1).  

- Vorhandensein von zahlreichen, möglicherweise mit belasteten Materialien verfüllten, künstlichen Auffül-
lungen, die weder im Altlastenverdachtsflächen-Kataster (VFK) noch im Kataster der belasteten Stand-
orte (KbS) verzeichnet sind (vgl. Bild 2). 

- Eintrag nahezu aller vom Projekt beanspruchter Böden (Boden im Sinne des Umweltschutzgesetzes) im 
Prüfperimeter der Fachstelle Bodenschutz (FaBo). 

- Grössere Kubaturen an möglicherweise teerhaltigem Ausbauasphalt. 
 

                     
 
Bild 1: Im VFK eingetragene Betriebs- Bild 2: Abzutragender Lärmschutzdamm, 
 standorte (als Punkte dargestellt)  mit Fremdbestandteilen verunreinigt  
 entlang der Flughofstrasse  (Bauschutt, Plastik, Kabelreste), kein  
   Eintrag im KbS/VFK vorhanden 

   
 
Die erwähnten Eigenschaften lassen den Schluss zu, dass mit grossen Kubaturen an belasteten Bauabfällen 
zu rechnen ist, die im Rahmen des Bauvorhabens triagiert und einer gesonderten Entsorgung zugeführt 
werden müssen. Allenfalls ist sogar damit zu rechnen, dass auf stark belasteten Flächen ein Mehraushub 
erfolgen muss, da das Bauvorhaben gemäss den Vorgaben Altlastenverordnung nur mit Sanierungsmass-
nahmen umgesetzt werden darf. 



 

 

 
Bei Grossprojekten wird der Themenkreis Altlasten und belastete Bauabfälle bereits ein erstes Mal im Rah-
men der Planung, d.h. im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB), bearbeitet. In dieser Phase stehen altlast-
rechtliche Abklärungen auf belasteten Standorten bzw. Verdachtsflächen des VFK im Vordergrund. Es wird 
primär untersucht, ob das Bauvorhaben gemäss Altlastenverordnung zulässig ist. Weitergehende Unter-
suchungen, die eine detaillierte Schätzung der anfallenden belasteten Aushubkubaturen ermöglichen, wer-
den in der Regel noch nicht ausgeführt. Dieses Vorgehen ist als stufengerecht zu bezeichnen, da zu diesem 
Zeitpunkt die Realisierung des Projektes noch nicht gesichert ist und folglich aus wirtschaftlichen Gründen in 
dieser Phase nur beschränkt finanzielle Mittel für zusätzlich Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden 
können. 
 
Im Rahmen der Ausführungsprojektierung reichen somit die vorhandenen Daten meistens nicht aus, um eine 
sorgfältige Planung des Altlasten- und Bauabfallmanagements auszuführen. Zudem ist der Kenntnisstand 
bezüglich der belasteten Standorte bzw. Verdachtsflächen nicht mehr auf dem aktuellen Stand, da zwischen 
Einreichen des UVB und Projektausführung vielfach ein Zeitraum von mehreren Jahren verstreicht. So 
liegen z.B. im Fall der Glattalbahn rund 4 - 5 Jahre zwischen Altlastenbearbeitung UVB und Beginn der 
Ausführungsprojektierung. Eine Aktualisierung des Kenntnisstandes und darauf gestützt das Ausführen von 
ergänzenden Untersuchungen zur Quantifizierung des Anfalls von belasteten Bauabfällen ist somit im 
Rahmen der Ausführungsprojektierung empfehlenswert. Zudem wird in der Regel von Seite Behörden vor 
Baubeginn das Einreichen eines Entsorgungskonzeptes gefordert, was ebenfalls die dargelegten Ab-
klärungen nötig macht. 
 
 
3 Vorgehen im Rahmen der Ausführungsprojektierung 
 
 
3.1 Ablauf 
 
Im Rahmen der Glattalbahn wurde für die Planung des Altlasten- und Bauabfallmanagements folgendes Vor-
gehen gewählt:  
1. Aktualisieren des Kenntnisstandes, 
2. Ausführen von ergänzenden Technischen Untersuchungen, 
3. Erarbeiten eines übergeordneten Entsorgungskonzeptes.  
 
3.2 Aktualisieren des Kenntnisstandes 
 
Für die Aktualisierung des Kenntnisstandes wurde zuerst der kantonale Kataster der belasten Standort bzw. 
der Altlastenverdachtsflächen-Kataster konsultiert. Da durch das Projekt ebenfalls Flächen des Flughafens 
bzw. SBB-Parzellen tangiert werden, musste zusätzlich der Kataster des BAZL und derjenige der SBB ein-
gesehen werden. Ergänzend wurde der Prüfperimeter für Bodenverschiebungen der Fachstelle Bodenschutz 
konsultiert. Mittels Durchsicht von geologischen Akten und aufgrund der Geländemorphologie wurde nach 
dem Vorliegen von künstlichen Auffüllungen ’gefahndet’, welche nicht in den Katastern aufgeführt sind. Die 
im Rahmen des Bauvorhabens zu entfernenden Asphaltbeläge wurden aufgrund ihres Alters bzw. des 
visuellen Befunds in einheitliche Zonen unterteilt, um zu ermitteln, in welchen Flächen ergänzende Unter-
suchungen zum Teergehalt notwendig sind. Als Letztes wurden die anstehenden Projektänderungen hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Altlastsituation bzw. den Anfall von belasteten Bauabfällen beurteilt. 
 
3.3 Ausführen von ergänzenden Technischen Untersuchungen 
 
In einer zweiten Phase wurden die erhobenen Daten ausgewertet und anhand von Risikoüberlegungen der 
Bedarf von ergänzenden Technischen Untersuchungen gemeinsam mit Vertretern der Bauherrschaft und 
den Teams der Ausführungsprojektierung abgeklärt. In den Risikoüberlegungen wurden speziell folgende 
Fragen beantwortet: 
- Wie viel Unvorhergesehenes kann dem Bauvorhaben zugemutet werden?  
- Bei welchen Flächen ist der finanzielle Aufwand für Technische Untersuchungen zu hoch im Vergleich 

zum resultierenden Erkenntnisgewinn? 
- Auf welchen Flächen kann ein kalkulierbares Risiko eingegangen werden und das für die Untersuchung 

eingesparte Geld direkt in eine allfällige Entsorgung von belastetem Material investiert werden? 
- Wo sind Untersuchungen zwingend nötig, damit das Bauvorhaben optimal umgesetzt werden kann? 
 



 

 

 
Im Rahmen des Projektes Glattalbahn wurden in den ergänzenden Untersuchungen folgende Materialien 
beprobt und im Labor auf ihren Schadstoffgehalt untersucht (vgl. auch Bild 3 – 6): 
- Untergrund, 
- Boden, 
- Schwarzbeläge, 
- Betonböden von rückzubauenden Gebäuden, 
- Bodengas. 
 

Bild 3: Künstliche Auffüllung mit Altschotter Bild 4: Entnahme von Bodenproben mittels 
(Kein Eintrag im KbS / VFK vorhanden)  Hohlmeisselbohrer 

 

      
Bild 5: Entnahme eines Betonkerns mittels Bild 6: Besaugen einer bestehenden Grund-  
 Kurzbohrung aus der Bodenkonstruktion   wassermessstelle für Gasunter- 
 eines Gebäudes   suchungen  
 
Die für die Glattalbahn durchgeführten Untersuchungen hatten folgende Zielsetzungen: 
- Erkennen von altlastenrelevanten Problemen (no-goes gemäss AltlV), 
- Quantifizieren der während des Bauvorhabens anfallenden Mengen an belasteter Bausubstanz / 

Aushubmaterial / Boden, 
- Erfüllen der behördlichen Auflagen aus der Plangenehmigungsverfügung (d.h. Erarbeiten eines Ent-

sorgungskonzeptes). 
 



 

 

 
4 Erarbeiten eines übergeordneten Entsorgungskonzeptes 
 
 
Sämtliche Daten und Abklärungen wurden in losspezifischen Entsorgungskonzepten zusammengefasst. Er-
gänzend wurden, abhängig von der Ausgangslage und den Untersuchungsresultaten, Beilagen zu den Ent-
sorgungskonzepten erstellt, die Spezialthemen behandelten (vgl. Bild 7).  
 
 

 
 
Bild 7: Dokumentation der Untersuchungsresultate in einem übergeordneten Entsorgungskonzept  
 
 
Das übergeordnete Entsorgungskonzept gibt Auskunft über sämtliche im Teilprojekt anfallenden belasteten 
Materialmengen. Es bildet die Grundlage für eine korrekte Ausschreibung im Umgang und der Entsorgung 
von belasteten Materialien. Die im Entsorgungskonzept integrierten Handlungsanweisungen für die Fach-
bauleitung Altlasten und die Unternehmung verdeutlichen zudem den Ablauf der Bauabfalltriage und Bau-
abfallentsorgung (vgl. Bild 8).  
 

 
Bild 7: Handlungsanweisung für die Bauabfallentsorgung der Fläche Güterschuppen im Bahnhof 

Glattbrugg 
 
 
Die kürzlich für die Etappe 1A2 der Glattalbahn durchgeführten ergänzenden Abklärungen haben gezeigt, 
dass von den insgesamt rund 175'000 m3 (fest) anfallenden Bauabfällen ca. 20% mit Schadstoffen verun-
reinigt sein dürften und einer speziellen Verwertung / Entsorgung zugeführt werden müssen. Der überwie-
gende Anteil der belasten Bauabfälle stammt nicht aus Standorten, die in den Katastern (KbS / VFK) ver-
zeichnet sind. 



 

 

 
5 Schlussfolgerungen 
 
Um in Grossprojekten erfolgreich ein Altlasten- und Bauabfallmanagement verankern zu können, muss der 
Themenkreis Altlasten und belastete Bauabfälle in allen Phasen des Projektes konsequent und stufenge-
recht behandelt werden. Im Rahmen der Ausführungsprojektierung ist es für grosse Bauvorhaben in urbanen 
Räumen unabdingbar, als erstes den Kenntnisstand bezüglich potentiell belasteter Standorte zu überprüfen 
und gegebenenfalls ergänzende Technische Untersuchungen zur Klärung der Schadstoffsituation durchzu-
führen. Mit Hilfe dieser Abklärungen und Untersuchungen ist es möglich, die Bauabläufe korrekt zu planen 
und die Ausschreibung der Bauarbeiten optimal zu gestalten. Dies sind ideale Voraussetzungen um kosten-
intensive ’Überraschungen’ während der Bauausführung auf ein Minimum zu beschränken.  
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Gleisoberbau – Feste Fahrbahn versus Schotterfahrbahn 
 
 
1. Projektbeschrieb Gleisoberbau 
 
 
Die Linienführung der Glattalbahn ist so angelegt, dass mit Ausnahme der Kreuzungen der Bahn mit 
Strassen, ein durchgehendes Eigentrasse besteht. Im Rahmen der Erarbeitung des Bauprojektes [1] wurden 
die technischen und städtebaulichen Anforderungen an den Gleisoberbau der Glattalbahn definiert und 
folgende Gleisoberbautypen entwickelt. 
 
– Typ A: Gleis im Strassenkörper 
– Typ B: Gleis im Eigentrasse 
– Typ C: Gleis auf langen Brücken 
– Typ D: Gleis im Tunnel 
 
Beim Typ A sind die funktionalen Anforderungen massgebend. Das Gleis muss in eine Mischfläche mit dem 
Individualverkehr integrierbar sein. Aus diesem Grunde ist nur eine Bauart mit Rillenschienen und Deckbelag 
möglich. Auf diesen Typ wird deshalb im Folgenden nicht weiter eingegangen. Ebenso werden die 
Oberbautypen C und D als feste Fahrbahn ausgeführt. Einzig beim Typ B wurden im Bauprojekt die beiden 
Varianten Schotterfahrbahn und feste Fahrbahn (schotterloser Oberbau) vorgesehen. 
 
 
2. Eigenschaften von Schotterfahrbahn und fester Fahrbahn 
 
 
2.1 Schotteroberbau 
 
2.1.1 Charakteristika 
 
Beim Schotteroberbau handelt es sich um eine klassische Bauart, welche im Bahnbau seit über 100 Jahren 
angewendet wird. Das Hauptmerkmal des Schotteroberbaus ist der „schwimmende Gleisrost“ [2]. Der 
Gleisrost bestehend aus Schienen und Querschwellen ist schwimmend im Schotterbett gelagert (Bild 1). 
 
 

 
 
Bild 1: Schotterfahrbahn SBB [3] 



Die Schienen übernehmen die Lastverteilung in Längsrichtung. Die Schwellen dienen der Spurhaltung und 
der Lastverteilung in Querrichtung auf das Schotterbett. Die Querkräfte werden vom verzahnten Schotter 
aufgenommen. 
 
2.1.2 Vor- und Nachteile 
 
Vorteile: 
– Geringe Investitionskosten 
– Einfache Umbauten 
– Einfacher Wechsel einzelner Komponenten 
– Gleislage leicht regulierbar 
– Einfache Anpassungen bei Setzungen im Untergrund / Unterbau möglich 
 
Nachteile: 
– Regelmässiges Kontrollieren und Regulieren der Gleislage notwendig 
– Hohe Unterhaltskosten 
– Verfügbarkeit wegen Unterhaltsarbeiten eingeschränkt 
 
2.2 Feste Fahrbahn 
 
2.2.1 Charakteristika 
 
Das Prinzip der festen Fahrbahn wird auch als schotterloser Oberbau bezeichnet. Erste Beispiele wurden 
Mitte der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts in Japan entwickelt und eingesetzt. Ca. 10 Jahre später 
kam die feste Fahrbahn auch in Europa zum Einsatz. Die ersten Einsatzgebiete waren Schnellfahrstrecken 
sowie Tunnel- und Brückenstrecken. 
 
Das Hauptmerkmal der festen Fahrbahn ist die feste Lagerung des Gleisrostes auf einer Gleistragplatte aus 
Beton oder Asphalt. Die Verbindung der Schwellen mit der Tragplatte erfolgt zum Beispiel durch das 
Untergiessen der Schwellen mit Füllbeton. Es können Ein- oder Zweiblockschwellen zum Einsatz kommen 
(Bild 2). 
 

 
 
Bild 2: Feste Fahrbahn 
 
 
 
 
 

Prinzipskizze für feste Fahrbahn auf Betontragschicht 



2.2.2 Vor- und Nachteile 
 
Vorteile: 
– Lange Lebensdauer 
– Hohe Beständigkeit der Gleislage 
– Grosser Seitenverschiebewiderstand des Gleises 
– Geringe Unterhaltskosten 
– Grosse zeitliche Verfügbarkeit der Strecke 
 
Nachteile: 
– Hohe Investitionskosten 
– Nachregulieren nur im Millimeterbereich möglich 
– Einfache Anpassungen bei Setzungen im Untergrund / Unterbau nicht möglich 
– Bei Umbauten und Totalerneuerungen sind längere Streckensperrungen notwendig 
 
2.3 Vergleich 
 
Die Schotterfahrbahn kann günstig erstellt werden. Der Schwachpunkt der Schotterfahrbahn ist der Schotter 
selbst. Deshalb muss die Gleislage in regelmässigen Intervallen überprüft und korrigiert werden. Diese 
Korrekturen und auch allfällige Umbauten können jedoch auf einfache Art durchgeführt werden. Die 
Korrekturmöglichkeiten erlauben es auf Setzungen im Untergrund reagieren zu können. 
 
Im Gegensatz dazu sind alle Korrekturen, Anpassungen und Umbauten bei einer festen Fahrbahn sehr 
aufwändig. Wegen der langen Lebensdauer und der hohen Beständigkeit der Gleislage müssen solche 
Bearbeitungen der Fahrbahn bei stabilem Untergrund bzw. Unterbau aber sehr selten durchgeführt werden. 
Dies führt zu einer hohen Verfügbarkeit und geringen Unterhaltskosten.  
 
 
3. Konsequenzen für die Glattalbahn 
 
 
3.1 Nachhaltigkeit und Risikoabschätzung 
 
Das Projektziel der Nachhaltigkeit kann am Besten mit dem Einbau einer festen Fahrbahn erreicht werden. 
Somit kann eine hohe Verfügbarkeit während einer langen Lebensdauer bei geringen Unterhaltskosten 
garantiert werden. 
 
Dies gilt jedoch nur, wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Nachregulieren der Gleislage wegen 
Setzungen des Untergrundes nicht notwendig sein wird. Deshalb musste dieses Risiko in fraglichen 
Abschnitten durch den Projektverfasser des Tiefbauprojektes zusammen mit dem zuständigen Geologen 
und dem beauftragten Experten Gleisoberbau beurteilt werden. 
 
3.2 Ergebnis 
 
Die Projektverantwortlichen haben das Risiko von Setzungen des Untergrundes im Abschnitt Auzelg (Bild 3) 
als zu gross für den Einbau einer festen Fahrbahn erachtet. Folgende Überlegungen führten dazu, dass dem 
Bauherrn beantragt wurde, auf einer Länge von ca. 850m eine Schotterfahrbahn zu erstellen: 
 
Die Glattalbahn verläuft im Abschnitt Auzelg durch das Oberhauser Riet. Die geologischen Untersuchungen 
wiesen auf verschiedene Torflinsen hin, welche sich unterschiedlich tief unter dem Trasse der Glattalbahn 
befinden. Zudem handelt es sich bei Teilen dieses Gebietes um künstliche Auffüllungen aus sehr schlecht 
verdichtbarem Material. Die Glattalbahn kommt in diesem Abschnitt auf die „grüne Wiese“ zu liegen, d.h. 
nicht wie in anderen Abschnitten in den Bereich einer seit langem bestehenden Strasse, wo durch die 
bestehende Nutzung bereits eine Konsolidation des Untergrundes stattgefunden hat. 
 
Es musste also davon ausgegangen werden, dass nach dem Bau der Glattalbahn mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Setzungen auftreten werden, welche zu Veränderungen der Gleislage führen, die 
deutlich ausserhalb der Toleranzen liegen und welche zudem grosse Schäden an der Fahrbahn 
verursachen. 
 
 
 



 

 
 
 
Bild 3: Abschnitt Auzelg mit Schotterfahrbahn 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
 
Mit Ausnahme des Abschnittes Auzelg wird der Gleisoberbau der Glattalbahn als feste Fahrbahn erstellt. Mit 
dieser Bauweise kann eine hohe Nachhaltigkeit erreicht werden. Im Abschnitt Auzelg ist das Risiko von 
Setzungen des Untergrundes für den Einsatz einer festen Fahrbahn zu gross. Die erwarteten Setzungen 
könnten durch Korrekturen der Gleislage nicht aufgefangen werden und würden zu grossen Schäden an der 
Fahrbahn führen. Deshalb wird auf einer Länge von ca. 850m eine Schotterfahrbahn erstellt. 
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